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Der Gemeindevertretung lagen in der öffentlichen Sitzung am 
06.10.2020 nachfolgende Beschlussvorlagen vor und die Abstimmung 
erfolgte mit 17 von 19 Gemeindevertretern.

Öffentliche Sitzung

Beschlussvorlagen
– B 22/10/20 – Ergänzungssatzung „Pätzer Friedensstraße“ gemäß § 34 

Abs. 4 Nr. 3 BauGB – Abwägungs- und Satzungsbeschluss
– B 23/10/20 – Einleitung des Planverfahrens für eine Außenbereichssat-

zung gem. § 35 (6) BauGB „Karl-Marx-Straße“
– B 24/10/20 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan der Innenentwicklung 

„Wohnen Neue Straße 11“
– B 25/10/20 – Neugestaltung des Öffentlich-rechtlichen Vertrages nach 

§ 12 Kindertagesstättengesetz (KitaG) des Landes Brandenburg
– B 26/10/20 – Ko-Finanzierung MGH
– B 27/10/20 – Förderung sozialer Wohnungsbau
– B 28/10/20 – Ausschreibung des gemeindeeigenen Grundstückes in der 

Neubrücker Str. 16 im Ortsteil Pätz (Verkauf)
– B 29/10/20 – Ausschreibung des gemeindeeigenen Grundstückes in der 

Neubrücker Str. 16 im Ortsteil Pätz (Erbbaupacht)

Die Beschlüsse „B 24/10/20 – Vorhabenbezogener Bebauungsplan 
der Innenentwicklung „Wohnen Neue Straße 11“ und „B 28/10/20 – 
Ausschreibung des gemeindeeigenen Grundstückes in der Neubrü-
cker Str. 16 im Ortsteil Pätz (Verkauf)“ wurden mehrheitlich von den 

Gemeindevertretern abgelehnt. Die Veröffentlichung abgelehnter 
Beschlüsse ist nicht erforderlich.
Anträge der Fraktionen und Gemeindevertreter
– Fraktion WIR! – Antrag auf Änderung der Richtlinie zur Regional- und 

Kulturförderung in der Gemeinde Bestensee
– Fraktion WIR! – Errichtung eines Aktivparks Paul-Gerhardt-Str./Ecke 

Bachstr. s.g. „Dreiecksfläche“ 
– Fraktion CDU – Zubereitung des Mittagessens in der Mensa für die Kin-

der in den Kindertagesstätten in Bestensee und Pätz und für die Schüler 
in der Grundschule in Bestensee

– Fraktion UBBP – Überprüfung des städtebaulichen Vertrages „Fischerei“ 
durch die Verwaltung auf Rechtssicherheit

In der außerordentlichen Sitzung der  Gemeindevertretung  am 
15.10.2020 lag nachfolgende Beschlussvorlage vor und die Abstim-
mung erfolgte mit  16 von 19 Gemeindevertretern.

– B 30/10/20 – B-Plan „Fischerei am Pätzer Vordersee“, 1. und 4. Än-
derungsverfahren der Gemeinde Bestensee, Gemarkung Bestensee – 
Städtebaulicher Vertrag

Die Festlegungsniederschriften des öffentlichen Sitzungsteils ste-
hen Ihnen nach Bestätigung durch die Gemeindevertretung auf un-
serer Internetseite zur Verfügung.

Rubenbauer
Vorsitzende der Gemeindevertretung

Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 26.08.2020, 
 Hauptausschuss am 08.09.2020,
 Ortsbeirat am 10.09.2020
Beschluss-Tag: 06.10.2020
Beschluss-Nr.: 22/10/20
Betreff: Ergänzungssatzung „Pätzer Friedensstraße“ 
 gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB
 Abwägungs- und Satzungsbeschluss

Beschluss:  
1.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee stimmt den Inhalten 

der Abwägung zu den Ergebnissen der Beteiligung der Öffentlichkeit so-
wie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß der 
Abwägungsprotokolle (Anlagen) zu. Die von der unteren Naturschutzbe-
hörde geforderten nachrichtlichen Hinweise zu den zu berücksichtigen-
den Naturschutzbelangen sind auf der Planzeichnung zu ergänzen.

2.  Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt die Ergän-
zungssatzung „Pätzer Friedensstraße“ in der Fassung vom 06.10.2020 
gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung.

Begründung:
Die Gemeindevertretung hat am 10.12.2019 den Entwurf der Ergänzungssat-
zung vom 03.09.2019 gebilligt und zur Offenlage bestimmt. Die Beteiligung 
der Öffentlichkeit erfolgte durch die öffentliche Auslegung des Entwurfes 
der Satzung in der Zeit vom 10.02. bis 11.03.2020.
Es wurde eine Stellungnahme mit Hinweisen abgegeben. Die Hinweise sind 
redaktioneller Art und werden in den Unterlagen berücksichtigt.
Die von der Planung berührten Behörden und sonstige Träger öffentlicher 
Belange wurden mit Schreiben vom 13.01.2020 zur Stellungnahme aufgefor-
dert. Durch die Untere Naturschutzbehörde wurden Einwände wegen Feh-
lens von Angaben zu Umweltbelangen in der Begründung vorgebracht. Es 

wurden dazu ergänzende Untersuchungen durchgeführt und die Begründung 
ergänzt. Die ergänzenden Unterlagen wurden der Unteren Naturschutzbe-
hörde zur Prüfung übergeben. Mit Schreiben vom 09.7.2020 wurde durch 
die untere Naturschutzbehörde mitgeteilt, dass mit den Ergänzungen die 
Bedenken ausgeräumt sind.

Inhaltliche Änderungen wurden im Ergebnis der Beteiligung der Öffentlich-
keit und der Behörden nicht erforderlich. 
Die Ergänzungssatzung kann deshalb als Satzung beschlossen werden.

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV: 19
Anwesend: 17
Ja-Stimmen: 16
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen:  1
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen : /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Anlagen:
– Abwägungsprotokolle
– Planzeichnung
– Ergänzungssatzung

Ersatzbekanntmachung
Die Anlagen 1) Abwägungsprotokoll, 2) Planzeichnung, 3) Ergänzungssat-
zung des Beschlusses 22/10/20 liegen zu jedermanns Einsicht während der 
öffentlichen Sprechzeiten im Bürgerbüro, Zimmer 2, Eichhornstraße 4–5, 
15741 Bestensee aus. Der Auslegungszeitraum beträgt 14 Tage.
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Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfas-
sung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über 
die öffentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrecht-
lichen Vorschriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und 
Landkreisen (Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche 
Bekanntmachung der Anlagen 1) Abwägungsprotokoll, 2) Planzeichnung, 

3) Ergänzungssatzung des Beschlusses 22/10/20 angeordnet. Die Anlagen 
des Beschlusses 22/10/20 liegen zur Einsichtnahme im Bürgerbüro des Rat-
hauses, Zimmer 2, Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee für die Dauer von 14 
Tagen während der öffentlichen Sprechzeiten aus.

Bestensee, 07.10.2020

Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 26.08.2020, 
 Hauptausschuss am 08.09.2020
Beschluss-Tag: 06.10.2020
Beschluss-Nr.: 23/10/20  
Betreff: Einleitung des Planverfahrens für eine Außen-
 bereichssatzung gem. § 35 (6) BauGB 
 „Karl-Marx-Straße“

Beschluss:
Die Gemeindevertretung beschließt gemäß § 35 (6) BauGB die Einleitung des 
Planverfahrens für die Außenbereichssatzung „Karl-Marx-Straße“.

Begründung:
In der Vergangenheit wurden vom Landkreis Dahme-Spreewald keine Bau-
genehmigungen für dieses Gebiet mehr erteilt. Das Gebiet ist im Flächen-
nutzungsplan als Grünfläche ausgewiesen und dem Außenbereich gem. § 
35 BauGB zuzuordnen.
Der Landkreis regte an, durch das Instrument der Außenbereichssatzung eine 
Grundlage für die Erteilung des  Baurechts für Wohngebäude zu erhalten.
Aus diesem Grund wird die Aufstellung einer Außenbereichssatzung gemäß 
§ 35 Abs. 6 BauGB für den in der Anlage dargestellten Geltungsbereich be-
antragt, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von 
Wohngebäuden zu schaffen. Nach bisheriger Einschätzung sind die Voraus-
setzungen gem. § 35 (6) BauGB für die Außenbereichssatzung gegeben.

Die Kosten tragen die Antragstellergemeinschaft und die Gemeinde Besten-
see zu gleichen Teilen (per Kostenübernahmevereinbarung). 

Abstimmungsergebnis: 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV: 19

Anwesend: 17
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen: 4
Stimmenthaltungen: 1
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Anlage: 
Geltungsbereich

Ersatzbekanntmachung
Die Anlage „Geltungsbereich“ des Beschlusses 23/10/20 liegen zu jeder-
manns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten im Bürgerbüro, Zim-
mer 2, Eichhornstraße 4–5, 15741 Bestensee aus. Der Auslegungszeitraum 
beträgt 14 Tage.

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit wird gemäß § 3 Abs. 3 i. V. m. § 85 Abs. 4 der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg (BbgKVerf) sowie § 1 der Verordnung über die öf-
fentliche Bekanntmachung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vor-
schriften in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkreisen 
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV), die öffentliche Bekanntma-
chung der Anlage „Geltungsbereich“ des Beschlusses 23/10/20 angeordnet. 
Die Anlage des Beschlusses 23/10/20 liegt zur Einsichtnahme im Bürgerbüro 
des Rathauses, Zimmer 2, Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee für die Dauer 
von 14 Tagen während der öffentlichen Sprechzeiten aus.

Bestensee, 07.10.2020
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Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Verwaltung
Beraten im: Ausschuss für Gesundheits- und Sozialwesen, 
 Bildung, Jugend, Kultur und Sport am 25.08.2020
 Hauptausschuss am 08.09.2020
Beschlusstag: 06.10.2020
Beschluss-Nr.: 25/10/2020
Betreff: Neugestaltung des Öffentlich-rechtlichen 
 Vertrages nach § 12 Kindertagesstättengesetz 
 (KitaG) des Landes Brandenburg

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt, den Öffent-
lich-rechtlichen Vertrag gemäß § 12 KitaG ab 01.01.2020 mit dem Landkreis 
Dahme-Spreewald einzugehen.

Begründung:
Durch rechtliche Präzisierungen der zu übertragenen Aufgaben des Land-
kreises (Leistungsverpflichteter) an die Gemeinde (Leistungserbringer) wurde 
eine Neufassung des Öffentlich-rechtlichen Vertrages erforderlich. 
Mit Abschluss des ÖRV werden die Aufgaben der Kindertagesbetreuung im 
Sinne des § 1 KitaG von dem Leistungsverpflichteten an den Leistungserbrin-

ger übertragen. Durch die Aufgabenwahrnehmung entsteht ein zusätzlicher 
Verwaltungsaufwand, welcher zukünftig seitens des Leistungsverpflichteten 
zu vergüten ist. Da der bisherige ÖRV eine solche Regelung nicht vorsah, 
wurde dies im jetzigen Vertrag angepasst. Mit dieser Vertragserarbeitung 
befassten sich Bürgermeister und Mitarbeiter von Verwaltungen des Land-
kreises. 
Der vorliegende Vertrag wurde am 12.08.2020 im Jugendhilfeausschuss und 
am 19.08.2020 im Kreisausschuss beraten sowie am 02.09.2020 im Kreistag 
beschlossen.

Abst.-Ergebnis:
Anz. d. stimmberechtigten Mitgl. d. GV: 19
Anwesend: 17
Ja-Stimmen: 17
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen:  /
Von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKV ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister  Vorsitzende der Gemeindevertretung

Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Kämmerei/Hauptamt
Beraten im: Finanzausschuss am 24.08.2020
 Gesundheits- und Sozialausschuss am 25.08.2020
Beschlusstag: 06.10.2020
Beschluss - Nr.: 26/10/20
Betreff: Zusage Ko-Finanzierung im Bundesprogramm 
 Mehrgenerationenhaus für die Förderperiode 
 2021 – 2028

Beschlussvorlage:
Die Gemeindevertretung beschließt die Ko-Finanzierung für das Mehrge-
nerationenhaus und unterstützt die Arbeit des Mehrgenerationenhauses in 
Form einer Sachleistung in Höhe von 24.784 EUR jährlich für den Förderzeit-
raum 2021 – 2028. Diese Sachleistung entspricht der kostenfreien Zurverfü-
gungstellung des Grundstückes in Bestensee, Waldstr. 33, auf dem sich das 
Mehrgenerationenhaus befindet.

Begründung:
Die Gemeindevertretung unterstützt die Arbeit des ALV, um mithilfe des 
Mehrgenerationenhauses dazu beizutragen, gute Entwicklungschancen und 

faire Teilhabemöglichkeiten für alle in Bestensee lebenden Menschen zu 
schaffen. Der ALV kann über das Bundesprogramm bis zu 40.000 EUR jähr-
lich für Projekte auf Ausgabenbasis erhalten. Voraussetzung ist, dass die 
Gemeinde Bestensee eine Ko-Finanzierungszusage in Höhe von insgesamt 
10.000 EUR jährlich abgibt. Die Geltungsdauer dieses Beschlusses muss die 
gesamte Programmlaufzeit von 8 Jahren umfassen. Die Ko-Finanzierung 
kann auch als Sachleistung erbracht werden; die Wertigkeit der Sachleis-
tung ist gegenüber dem Zuwendungsgeber nachzuweisen.
Abstimmungsergebnis:
Anzahl der stimmberecht. Mitgl. d. GV: 19
Anwesend: 17
Ja-Stimmen: 15
Nein-Stimmen: /
Stimmenenthaltungen: 1
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf
des Landes Brdbg. ausgeschlossen: 1

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung
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Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Kämmerei
Beraten im: Finanzausschuss am 24.08.2020
 Gesundheits- und Sozialausschuss am 25.08.2020
 Bauausschuss am 26.08.2020
Beschlusstag: 06.10.2020
Beschluss-Nr.: 27/10/20
Betreff: Förderung des sozialen Wohnungsbaus in der 
 Gemeinde Bestensee

Beschlussvorlage:
Die Gemeindevertretung beschließt zum Zwecke des sozialen Wohnungs-
baus das Erstzugriffsrecht für den Kauf der Liegenschaft in der Motzener 
Str. 3/3A (Gemarkung Bestensee, Flur 2, Flurstücke 497, 498 und 499) beim 
Bundeseisenbahnvermögen wahrzunehmen.
Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt ein Konzept vorzulegen, wie die 
betreffende Liegenschaft im Rahmen des sozialen Wohnungsbaus entwi-
ckelt werden kann.

Begründung:
Das Bundeseisenbahnvermögen (BEV) beabsichtigt das Objekt in der Gemar-
kung Bestensee, Flur 2, Flurstücke 497, 498 und 499 (Anschrift: 15741 Bes-
tensee, Motzener Straße 3/3a) zu veräußern. Die Gemeinde erhält vom BEV 
das Erstzugriffsrecht im Rahmen einer sog. verbilligten Abgabe. Bedingung 
hierfür ist, dass die Gemeinde das o. g. Objekt zum Zwecke des sozialen 
Wohnungsbaus entsprechend der Handlungsanweisung zur sinngemäßen 
Anwendung der BImA Verbilligungsrichtlinie zur verbilligten Abgabe von 
Grundstücken des BEV (HAVerbR-BEV) verwendet.

Die Gemeinde Bestensee behält sich somit das Recht vor, mit dieser zu-
kunftsorientierten Richtungsentscheidung seinen Teil dazu beizutragen, um 
Wohnungsmangel, insbesondere für die Bevölkerungsgruppen (z. B. kinder-
reiche Familien, junge Ehepaare, ältere Menschen, Behinderte), die bei den 
bestehenden Einkommens- und Vermögensverhältnissen auf einem rein 
marktwirtschaftlichen Wohnungsmarkt keinen angemessenen Wohnraum 
erhalten könnten, durch das Angebot an relativ preisgünstigen Wohnungen, 
zu bekämpfen.
Mit dem Erstzugriffsrecht bekommt die Gemeinde die einmalige Chance, die 
Liegenschaft für den sozialen Wohnungsbau in Kombination mit öffentlicher 
Infrastruktur, z. B. Rathaus o. ä., zu entwickeln. Die Nutzung von Teilflächen 
für den sozialen Wohnungsbau und Teilflächen mit anderer Nutzungsart ist 
lt. HAVerbR-BEV möglich.
Nimmt die Gemeinde ihr Erstzugriffsrecht nicht wahr, wird die Liegenschaft 
durch das BEV meistbietend auf dem Markt angeboten.

Abstimmungsergebnis:
Anzahl der stimmberecht. Mitgl. d. GV: 19
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 14
Nein-Stimmen: /
Stimmenenthaltungen: 2
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf
des Landes Brdbg. ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende der Gemeindevertretung

Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher: Bürgermeister
Beraten im: Tischvorlage
Beschluss-Tag: 06.10.2020
Beschluss-Nr.: 29/10/20
Betreff: Ausschreibung des gemeindeeigenen 
 Grundstückes in der Neubrücker Straße 16 
 im Ortsteil Pätz

Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee beschließt, das gemein-
deeigene Grundstück in der Neubrücker Straße 16, Flurstück 569 der Flur 4 
der Gemarkung Pätz, öffentlich zur Vergabe in Erbbaupacht auszuschreiben. 
Die Ausschreibung erfolgt mit der Bedingung, das Grundstück für soziale 
Zwecke, insbesondere für die Seniorenpflege, zu nutzen. 
Die Ausschreibung erfolgt zu dem durch einen  öffentlich bestellten und 
vereidigten Sachverständigen zu ermittelnden Verkehrswert bzw. zu dem auf 
der Grundlage des Verkehrswertes errechneten Erbbauzinses. 

Begründung:
Das seit mehreren Jahren ungenutzte gemeindeeigene Grundstück in der 
Neubrücker Straße 16 soll zur Nutzung für altersgerechtes und betreutes 
Wohnen ausgeschrieben werden. 

Abst.-Ergebnis:
Anz. d. stimmberechtigten Mitgl. d. GV: 19
Anwesend: 17
Ja -Stimmen: 16
Nein-Stimmen: /
Stimmenthaltungen: 1
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen: /

Quasdorf Rubenbauer
Bürgermeister Vorsitzende d. Gemeindevertretung
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Hinweis zur Einsichtnahme

Gemäß § 12 der Hauptsatzung der Gemeinde Bestensee werden Satzungen 
und sonstige ortsrechtliche Vorschriften im vollen Wortlaut im Amtsblatt der 
Gemeinde Bestensee veröffentlicht. 
Sind Pläne, Karten, Zeichnungen oder sonstige Anlagen Bestandteile einer 
Satzung, so kann die öffentliche Bekanntmachung dadurch ersetzt werden, 
dass sie zu jedermanns Einsicht während der öffentlichen Sprechzeiten im 
Rathaus (Bürgerbüro) ausliegt. 

Auf Grund der Corona-Lage bitten wir die Bürger, sich zur Einsichtnahme 
unter Tel. 033763-9980 anzumelden. Alternativ werden alle Unterlagen auf 

der Homepage der Gemeinde Bestensee im Bereich Rathaus online  Infor-
mationen der Verwaltung veröffentlicht. 

Fragen zu den Inhalten der ausgelegten Unterlagen sind schriftlich (per 
E-Mail oder postalisch) bei der Gemeinde Bestensee einzureichen. 

Roland Holm
Gemeinde Bestensee

— Ende des amtlichen Teils —

Beschluss der Gemeindevertretung – öffentlich –

Einreicher:  Bauamt
Beraten im: Bauausschuss am 30.09.2020 
Beschluss-Tag:  06.10.2020
Beschluss-Nr.: 30/10/20 
Betreff:  B-Plan „Fischerei am Pätzer Vordersee“, 
 1. und 4. Änderungsverfahren
 der Gemeinde Bestensee, Gemarkung Bestensee
 Städtebaulicher Vertrag 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bestensee billigt den vorliegenden 
Entwurf des städtebaulichen Vertrages in der Fassung vom 30.09.2020.

Begründung:
Der Vorhabenträger beabsichtigt, auf einem Teil des Flurstückes 107 der 
Flur 5 in der Gemarkung Bestensee einen Nahversorgungsmarkt sowie wei-
tere Anlagen zu errichten (nachfolgend „Vorhaben“ genannt). Das Flurstück 
107 der Flur 5 steht im Eigentum des Landes Brandenburg (Landesforstver-
waltung). Von diesem Flurstück werden ca. 20.000 m² für die Realisierung 
des Vorhabens benötigt. Die Gemeinde erteilt auf Basis der Einleitungsbe-

schlüsse zur 1. und 4. Änderung des B-Planes, welche noch nicht umgesetzt 
sind, gegenüber dem Vorhabenträger sowie gegenüber der Landesforstver-
waltung die Zustimmung, den geltenden Bebauungsplan „Fischerei Am Pät-
zer Vordersee“ zu ändern, um das Baurecht für das Vorhaben zu ermöglichen.

Die Kosten trägt der Vorhabenträger.

Abstimmungsergebnis : 
Anz. d. stimmberecht. Mitglieder d. GV : 19
Anwesend: 16
Ja-Stimmen: 12
Nein-Stimmen:  4
Stimmenthaltungen:  /
von der Abst. u. Berat. gem. § 22 BbgKVerf ausgeschlossen :  /

Quasdorf  Rubenbauer
Bürgermeister  Vorsitzende der
  Gemeindevertretung
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Was ist los in Bestensee und Pätz? 

+++ Sehr geehrte Damen und Herren, die Veranstaltungen in diesem Veranstaltungskalender finden 
unter Vorbehalt statt. Die Durchführung von Veranstaltungen hängt von den Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie ab. Aktuelle Informationen finden Sie auf der Homepage 

der Gemeinde Bestensee. +++

VERANSTALTUNGSKALENDER 2020

NICHTAMTLICHER TEIL

• Veranstaltungen in Bestensee und Pätz Seite 7 

• Information des Kataster- und Vermessungsamtes Seite 8

• Aus den Schulen Seite 8

• Das Ordnungsamt informiert Seite 10

• Das Mehrgenerationenhaus informiert Seite 12

• Kirchliche Nachrichten Seite 17 

• Informationen des Seniorenbeirates Seite 18 

• Der Heimatverein Pätz e. V. berichtet Seite 19

• Zollstockmuseum November Seite 20

• Seniorenweihnachtsfeier Seite 22

• Ein Herz für Erzieher:innen Seite 26

• Tag des Ehrenamtes in Bestensee Seite 28

Aus dem Inhalt

Tag? Wann? Was? Wo? Ansprechpartner?

10.11. 14:30 – 19:00 Uhr DRK Blutspendetermine im Bestenseer 
MGH 

Mehrgenerationenhaus in der 
Waldstraße 33

Bernd Malter 
OVV Bestensee
 033763-61146

11.11. 14:00 Uhr Selbsthilfegruppe Diabetiker Waldstraße 33 Willi Wendel
 03375-900574
 01590-2175120

14.11. ab 17:00 Uhr
Einlass: 16:30 Uhr

Die emotionale Seite des Musizierens – EloA 
in Concert (Karten 18,00 EUR)

Evangelische Kirche
Hauptstraße 55

Frau Eileen Manneck
Karten unter www.eloa.me

20.11. Vorlesetag Waldstraße 33 Mehrgenerationenhaus 
 033763-22554

22.11. ab 15:00 Uhr Adventsglühen an der Weihnachtspyramide Dorfaue L.A.U.S.L 
Hilmar Wenk 
 01511-1351373
www.lausl.de

27.11. 15:00Uhr 
18:00 Uhr

1. Seniorenweihnachtsfeier Landkostarena Heimat- & Kulturverein
(Frau Anja Kolbatz-Thiel)
 0177-2203474

28.11. 2. Bestenseer Anglühen Weinscheune Weinscheune Bestensee

29.11. 15:00 Uhr 
18:00 Uhr

2. Seniorenweihnachtsfeier Landkostarena Heimat- & Kulturverein
(Frau Anja Kolbatz-Thiel)
 0177-2203474

29.11. ab 15:00 Uhr Adventsglühen an der Weihnachtspyramide Dorfaue L.A.U.S.L 
Hilmar Wenk 
 01511-1351373
www.lausl.de
Heimat- & Kulturverein
(Frau Anja Kolbatz-Thiel)
 0177-2203474

06.12. ab 15:00 Uhr Adventsglühen an der Weihnachtspyramide 
mit anschließender Kinderweihnacht

Dorfaue Heimat- & Kulturverein
(Frau Anja Kolbatz-Thiel)
 0177-2203474

12.12. 2. Bestenseer Adventssingen Weinscheune Weinscheune Bestensee

13.12. 11:00–19:00 Uhr Bestenseer Weihnachtsmarkt Dorfaue Peter Neumann
(Gewerbeverein)
 033763-63327
Organisation:
(Frau Anja Kolbatz-Thiel)
 0177-2203474
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DIE GRUNDSCHULE BESTENSEE INFORMIERT

„Jugend trainiert“ – gemeinsam bewegen
Die Deutsche Schulsportstif-
tung rief alle Schulen in 
Deutschland dazu auf, am  
30. September, ein Zeichen für 
den Schulsport und Jugend trai-
niert für Olympia & Paralym-
pics zu setzen. Wir sind dabei 
und holen den Sport zurück an 
unsere Schulen. Gemeinsam be-
wegen und dennoch auf die Hy-
giene- und Abstandsregeln ach-
ten – das funktioniert. Auf dem 
Fußballplatz unseres SV Grün/

Weiß Union Bestensee e. V. fan-
den sich alle Klassen unserer 
Schule bei herrlichstem Wetter 
und cooler, lauter Musik zu ei-
nem gemeinsamen Herbstlauf 
ein. Vielen Dank, liebe Fußballer, 
für den tollen Empfang auf eu-
rem Platz. Für die Erstklässler 
wurde dieser Tag schon lange 
zuvor mit viel Spannung und 
Neugier erwartet, denn der erste 
sportliche Höhepunkt ihrer 
Schulzeit stand bevor. Großartig, 

wenn man dann noch auf dem 
Siegerpodest landete. Aber da- 
rum ging es gar nicht in erster 
Linie. Durchhalten war die Devi-
se. Und das taten nahezu alle 
Schüler, die sich damit über ei-
nen persönlichen Sieg freuen 
konnten. Im Ziel wartete eine 
gesunde Stärkung auf alle Teil-
nehmer, gesponsert von unse-
rem Bestenseer REWE-Markt. 
Für etwas süßen Seelenbalsam 
sorgte die Bäckerei Wahl, und 

ein kleines Präsent gab es 
schließlich noch für jeden von 
der Landkost-Ei GmbH. Durch 
viele helfende Hände wurde 
dieser Tag für unsere Schüler zu 
einem rundum schönen Lauf- 
event. So viele Eltern packten 
mit zu, feuerten an, jubelten 
und spendeten Trost, wo es nö-
tig wurde. Ihnen allen danken 
wir ganz herzlich für diese Un-
terstützung.

Petra Itzigehl  
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Information des Landkreises Dahme-Spreewald, Kataster- und 
Vermessungsamt über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 
gemäß § 17 Absatz 2 des Gesetzes über das amtliche Vermessungs-
wesen im Land Brandenburg (Brandenburgisches Vermessungsgesetz 
– BbgVermG) in der jeweils gültigen Fassung

In der Gemeinde: Bestensee , Gemarkung: Bestensee ,  Flur 2

wurden Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters 
(Aktualisierung der Nutzungsarten und der Lagebezeichnungen) 
durchgeführt. 

Die Arbeiten zur Verbesserung des Liegenschaftskatasters sind 
regelmäßig erforderlich, um die Qualität des Liegenschaftskatasters 
als öffentliches raumbezogenes Geoinformationssystem nach § 5 
Absatz 1 des BbgVermG sicherzustellen. Gemäß § 17 Absatz 2 Satz 3 
BbgVermG können die veränderten Teile der Liegenschaftskarte durch 
Offenlegung bekannt gegeben werden.

Die Offenlegung erfolgt in den Diensträumen der Katasterbehörde 
Dahme-Spreewald, Reutergasse 12, Erdgeschoss, Raum 151 in 15907 
Lübben.  Az.: 20_62_60_0023

Vom 04. November 2020 bis 04. Dezember 2020

Im Auftrag
Kuse, Amtsleiter

DIE GRUNDSCHULE BESTENSEE INFORMIERT

Anmeldung Schulanfänger 2021/22
Sehr geehrte Eltern, die Anmel-
dung für die Schulanfänger 
2021/22 wird an folgenden Ter-
minen in der Grundschule Bes-
tensee erfolgen:

am: in der Zeit von:
30.11.2020 08.00 bis 16.00 Uhr
01.12.2020 08.00 bis 18.00 Uhr
02.12.2020 08.00 bis 16.00 Uhr

Dies trifft für Kinder zu, die im 
Zeitraum vom 01.10.2014 bis 
30.09. 2015 geboren wurden.
Alle Formulare zur Einschulung 
finden Sie auf unserer Home-

page www. gs-bestensee.de

Zusätzlich benötigt wird:
• die Teilnahmebestätigung an 

der Sprachstandsfeststellung 
im Original und

• eine Kopie der Geburtsurkun-
de Ihres Kindes.

An diesen Tagen erfolgt auch die 
Terminierung für die Untersu-
chung im Gesundheitsamt in 
Königs Wusterhausen sowie die 
Terminierung für das Einschu-
lungsgespräch mit der Schullei-
tung.

Bestensee, den 07.10.2020

Die Grundschule Bestensee  
hat eine neue Schulleiterin
Mit dem Beginn des neuen 
Schuljahres, hat die Grundschu-
le Bestensee eine neue Schullei-
terin. In diesem Beitrag möch-
ten die Gemeinde Bestensee 
Frau Simone Baertz die Möglich-
keit geben, sich den Bürgerin-
nen und Bürgern der Gemeinde 
Bestensee vorzustellen und hei-
ßen sie herzlich willkommen in 
der Gemeinde Bestensee. 
Mein Name ist Simone Baertz. 
Seit dem 1. September bin ich 
mit der Leitung der Grundschule 
Bestensee beauftragt. 30 Jahre 
arbeitete ich als Grundschulleh-
rerin in Berlin. Davon war ich 25 
Jahre in Bezirk Tempelhof tätig. 
Als Grundschullehrerin unter-
richtete ich fast alle Fächer in 
den unteren Klassen. Ausgebil-
det wurde ich in den Fächern 
Deutsch, Mathematik und Sport. 
Das Fach Schwimmen habe ich 
viele Jahre unterrichtet und vie-
len Kindern die Angst vor dem 
Wasser genommen. Ich selbst 
blicke auf ein langjähriges 
Sportlerleben zurück. 
Als Klassenlehrerin habe ich 
viele Klassen geleitet, in der er-
weiterten Schulleitung das 
Schulleben in verschiedenen Be-
reichen gestaltet und war in der 
berufsbegleitenden Weiterbil-
dung für Quereinsteigerinnen 
und Quereinsteiger als Dozentin 
in der Fachdidaktik Deutsch en-
gagiert. Als ausgebildete Sprach-
bildungskoordinatorin war ich 
für die Erstellung des Sprach-
konzeptes und die Fortbildung 
der Lehrkräfte im Bereich des 
sprachsensiblen Unterrichts in 
allen Fächern verantwortlich. 
Mit meinem Mann und meinen 
2 erwachsenen Kindern lebe ich 
als gebürtige Berlinerin seit 21 
Jahren im Landkreis Teltow-Flä-
ming.
Mein Bestreben ist es, gemein-
sam mit meinen Kolleginnen 
und Kollegen, die Schule zum 
Wohle und zur besten Förde-

rung der Kinder zu gestalten 
und durch eine verstärkte Ein-
bindung der Eltern weiter zu 
entwickeln. Zurzeit bin ich da-
bei, mich einzuarbeiten, die 
Strukturen kennenzulernen 
und Kontakte zu knüpfen. 
Ich erfahre eine Menge Unter-
stützung und begegne vielen 
freundlichen Menschen. 
Die nächsten Vorhaben sind:
• die Planung eines möglichen 

Distanzunterrichtes 
• Implementierung der Schulso-

zialarbeit 
• die Überarbeitung des Förder-

konzeptes 
• die Neugestaltung des Spiel-

platzes 
• die Planung des Erweiterungs-

baues für 9 weitere Klassen-
räume 

• verstärkte Kooperation mit 
dem Hort 

Eltern und Schule tragen ge-
meinsam Verantwortung für die 
Kinder. Ich wünsche mir eine 
Schule, in der die Eltern ganz 
selbstverständlich dazugehören. 
Dazu bedarf es einer guten Kom-
munikation und Transparenz.
Eine konstruktive und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit 
allen am Schulleben Beteiligten 
ist dafür eine Grundvorausset-
zung.

Simone Baertz
Schulleiterin

Suche Mehrfamilienhaus von Privat 
ab 500 m² Wohnfl äche – Tel. 0331-28129844
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Private Feuerwerke
Aus Anlass von Bürgerbe-
schwerden möchten wir Sie 
heute wieder einmal über den 
Umgang und das Abbrennen 
von pyrotechnischen Erzeugnis-
sen (Feuerwerk) informieren.
Wir stellen fest, dass im Ge-
meindegebiet vor allem an den 
Wochenenden vereinzelt illega-
le Feuerwerke abgebrannt wer-
den. 
Grundsätzlich ist es verboten, 
pyrotechnische Gegenstände 
der Kategorie 2 in der Zeit vom 
2. Januar bis 30. Dezember als 
Privatperson abzubrennen. Die-
se Pyrotechnik (handelsübliches 
Feuerwerk, das jedermann zu 
Silvester kaufen kann) darf im 
o. g. Zeitraum nur durch zugelas-
sene und gewerbliche Pyrotech-
niker oder mit einer Ausnahme-
bewilligung nach § 24 Absatz 1 
der Ersten Verordnung zum 
Sprengstoffgesetz (1. SprengV) 
verwendet (abgebrannt) wer-
den. Ab Waldbrandgefahrenstu-
fe 4 darf kein Feuerwerk entzün-
det werden.
Die örtliche Ordnungsbehörde 
kann allgemein oder im Einzel-
fall von dem Verbot aus begrün-
detem Anlass Ausnahmen zu-
lassen. 
Ein Antrag auf Ausnahmege-
nehmigung sollte mindestens 2 

Wochen vorher beim Ordnungs-
amt eingereicht werden. An-
tragsformulare finden Sie auf 
unserer Homepage www.bes-
tensee.de oder liegen im Ord-
nungsamt für Sie bereit. Der An-
trag kann auch formlos gestellt 
werden und muss mindestens 
die folgenden Angaben enthal-
ten:
• Wer brennt ab? (Personalien 

des Antragstellers)
• Wo soll abgebrannt werden? 

(Adresse und Lage des Veran-
staltungsortes, Zustimmungs-
erklärung des Grundstücksei-
gentümers)

• Wann soll abgebrannt wer-
den? (Datum, Uhrzeit)

• Anlass oder Ereignis? (zulässig 
nur bei besonderen Anlässen 
wie z. B. Hochzeit, Jubiläum. 
Über den Anlass ist auf Verlan-
gen ein Nachweis zu erbrin-
gen.)

Wer Feuerwerke ohne Ausnah-
megenehmigung abbrennt, 
handelt ordnungswidrig. Die 
Ordnungswidrigkeit kann mit 
Geldbuße bis zu 10.000,00 EUR 
geahndet werden.
Zuständige Sachbearbeiterin: 
Janett Diewok, Gemeinde Bes-
tensee, Ordnungsamt Eichhorn-
straße 4–5, 15741 Bestensee, Tel. 
(03 37 63) 9 98-13

Hinweis zur steuerlichen  
Anmeldung eines Hundes
Vermehrt wurden wir in den 
letzten Monaten durch anony-
me Bürgerinformationen darü-
ber informiert, dass sich Hunde 
in Haushalten aufhalten, die 
nicht in der Gemeinde Besten-
see steuerlich erfasst sind.
Aus diesem Grund möchten wir 
nochmal an alle Hundebesitzer 
appellieren, ihrer Meldepflicht 
gemäß § 9 Abs. 1 der derzeit gül-
tigen Hundesteuersatzung der 
Gemeinde Bestensee nachzu-
kommen.
Jeder Hund, egal wie groß oder 
schwer, muss steuerlich ange-
meldet werden!

Die Anmeldung des Hundes 
kann zu den üblichen Sprechzei-
ten im Gemeindeamt Bestensee, 
Dienstag von 9–12 Uhr und 13–
18 Uhr oder Donnerstag von 
9–12 Uhr und 13– 15.30 Uhr bei 
Frau Schulz/Kämmerei erfolgen.
Gerne können Sie das Formular 
zur Hundeanmeldung auch auf 
unserer Homepage unter
www.bestensee.de/Rathaus- 
online/Bürgerservice/Anmel-
dung  Hund downloaden.

i. A. Schulz
SB/Steuern

Das Ordnungsamt informiert: 
Laub von Straßenbäumen
Straßenbäume sind Gestaltungs-
elemente, Schattenspender, Sauer-
stofflieferanten und Lebensraum 
für eine Reihe von Lebewesen. Ne-
ben diesen Vorzügen haben Stra-
ßenbäume jedoch auch die Eigen-
schaft, durch deren Blüten und 
Laub die Straßen, Gehwege und 
Seitenstreifen zu verunreinigen. 
Wer ist für die Beseitigung des 
Laubes auf den Verkehrsflächen 
zuständig? Wie und wo kann man 
das Laub entsorgen? Dies sind 
häufig gestellte Fragen von Eigen-
tümern (Anlieger), deren Grund-
stücke an öffentliche Straßen an-
grenzen, im Zusammenhang mit 
der Straßenreinigungspflicht. 

Rechtliche Situation:
Straßenreinigungspflicht 
Gemäß § 49a Abs. 1 des Branden-
burgischen Straßengesetzes 
(BbgStrG) haben die Gemeinden 
die Pflicht, alle Straßen innerhalb 
der geschlossenen Ortslage zu rei-
nigen. Diese Verpflichtung kann 
jedoch die Gemeinde Bestensee 
gem. § 49a Abs. 4 BbgStrG durch 
Satzung den Eigentümern oder 
Besitzern der durch öffentliche 
Straßen erschlossenen Grundstü-
cke auferlegen oder sie zu den 
entstehenden Kosten heranzie-
hen. Die Gemeinde Bestensee hat, 
wie landesweit üblich, von dem 
Satzungsrecht Gebrauch ge-
macht. In der Straßenreinigungs-
satzung der Gemeinde Bestensee 
ist geregelt, wer welche Reini-
gungsleistungen auf welchem 
Teil der Straße durchzuführen 
hat. Die Satzung ist unter der Ge-
meindeseite im Internet zu fin-
den ( http://www.bestensee.de 
>Rathaus online >Bürgerservice 
>S > Straßenreinigungssatzung) 
oder im Bestwiner Nr. 1 vom 
27.01.2016. Bis auf wenige Aus-
nahmen obliegen dem Anlieger 
die Reinigungspflichten auf den 
Gehwegen, Straßen, Seitenstrei-
fen und auf dem Straßenbegleit-
grün. Zum Straßenbegleitgrün 
gehören Baumscheiben, Rabat-
ten, Grünstreifen, Pflanzinseln 
und sonstige Teile des Straßen-
körpers, die der Bepflanzung zu-
zurechnen sind und nicht von 
den öffentlichen Straßen ge-
trennt sind. Die Reinigungspflicht 
umfasst die Beseitigung von 
Schmutz, Glas, Laub, Ästen und 

sonstigem Unrat. Die Unrat-Be-
seitigung auf dem Straßenbe-
gleitgrün ist Teil der Reinigungs-
pflicht.Pflanzliche Reste, wie Laub 
und Äste der Straßenbäume, sind 
als Kehricht zu behandeln und 
durch die Anlieger zu entsorgen. 
Es darf nicht auf fremde Grund-
stücke, Grünflächen, in Straßen-
rinnen, Gräben oder Einflussöff-
nungen der Kanalisation oder 
ähnlichem verbracht werden. 

Entsorgungsmöglichkeiten 
für Laub: 
Für die Entsorgung von Laub ste-
hen folgende Möglichkeiten zur 
Verfügung: 
• Kompostierung auf dem eige-

nen Grundstück. Laubkompost 
ist ein nährstoffreicher organi-
scher Dünger!

• Laub-Sack max. 10 kg = 1,65 Eu-
ro/Sack. Die Laubsäcke werden 
entsprechend dem Abholturnus 
des Südbrandenburgischen Ab-
fallzweckverbandes abgeholt. 
Die Termine finden Sie im Ab-
fallkalender. Erhältlich sind 
Laubsäcke im Bürgerbüro der 
Gemeinde Bestensee in der 
Eichhornstraße 4 – 5.

• Kostenpflichtige Annahme von 
Laub ist in folgenden Kompos-
tieranlagen möglich: 
1. Kompostieranlage Frieders-

dorf, Friedersdorf, Grüner 
Weg 3b – Tel. 0171 3763888

2. Reterra Service GmbH, Telz, 
Anlage befindet sich zwi-
schen B96 und Telz – Tel. 
0177-2486385

3. Umwelt & Naturstein Ingrid 
Lehmann, Zernsdorf, Anlage 
Nieskefichten, Segelflieger-
damm – Tel. 03375 293578

4. Recyclinghof des SBAZV in 
Niederlehme, Robert-Guth-
mann-Straße 41, 15713 Kö-
nigs Wusterhausen

Im Straßenreinigungsrecht wird 
davon ausgegangen, dass jeder 
Grundstückseigentümer auch ge-
wisse Verpflichtungen gegenüber 
dem Allgemeinwohl hat. Somit 
sind die Pflichten auf viele Schul-
tern verteilt. Im Sinne einer sau-
beren Gemeinde ist das auch ver-
nünftig. Wir möchten an dieser 
Stelle allen für ihre aktive Mithilfe 
danken. 

Das Ordnungsamt 
der Gemeinde Bestensee

Die Homepage der Gemeinde Bestensee findet man unter:
http://www.bestensee.de
oder über den Suchbegriff: 

Bestensee in den Suchmaschinen Ihrer Provider.
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Verbrennen im Freien
Auf Grund von Bürgeranfragen 
gibt das Ordnungsamt zur Pro- 
blematik des Verbrennens im 
Freien nochmals folgende Infor-
mationen. 
Hierzu gibt es mehrere gesetzli-
che Regelungen. 
Dazu gehören z. B. die Abfall-
kompost- und Verbrennungs-
verordnung, das Waldgesetz, das 
Landesimmissionsschutzgesetz.
Das Verbrennen von Gartenab-
fällen, wie Rasenschnitt, Baum- 
und Strauchschnitt, Laub, aber 
auch Äste, Reisig, Zapfen, stellt 
eine Ordnungswidrigkeit dar, 
denn nach dem Kreislaufwirt-
schafts- und Abfallgesetz ist es 
verboten, Abfälle außerhalb da-
für zugelassener Anlagen und 
Einrichtungen (Abfallentsor-
gungsanlagen) zu entsorgen. 
Das Verbrennen ist hier eine 
Form der Entsorgung und damit 
unzulässig. Zulässig ist jedoch 
die Kompostierung auf dem ei-
genen Grundstück.
In der Gemeinde Bestensee fin-
den jährlich wiederkehrende 
Traditionsfeuer statt, die der Ge-
nehmigung des Gemeindeam-
tes bedürfen. Zu den bekanntes-
ten zählen hier die Osterfeuer, 
zu denen die Bürger ihr Reisig 
bringen dürfen. Bei Traditions-
feuern handelt es sich um eine 
Ausnahmeregelung.
Im Wald sind Feuer verboten. 
Der Abstand eines Feuers zum 
Wald muss mindestens 50 Me-
ter, bei selbstgenutzten Grund-
stücken in Waldnähe mindes-
tens 30 Meter betragen. Ab 
Waldbrandwarnstufe 3 ist auch 
auf diesen Grundstücken das 
Verbrennen verboten.
Nicht genehmigungspflichtig 
sind die Lagerfeuer, die durch 
das Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umweltschutz und  
Raumordnung autorisiert sind. 
Auch hier darf kein Abfall ver-
brannt werden, sondern nur ab-
gelagertes trockenes Brennholz.
Hierzu wurden Erläuterungen 
des Ministeriums für Landwirt-
schaft, Umweltschutz und  
Raumordnung bekanntgegeben:
„Das Verbrennungsverbot des  
§ 7 LImschG gilt nicht und es be-
darf keiner Genehmigung der 
örtlichen Ordnungsbehörde, 
wenn nachfolgende Bedingun-
gen eingehalten werden:

• Die Feuerstelle wird nur gele-
gentlich betrieben.

• Als Brennstoff wird aus-
schließlich naturbelassenes, 
stückiges Holz einschließlich 
anhaftender Rinde, beispiels-
weise in Form von Scheitholz, 
Ästen und Reisig genutzt.

• Der Brennstoff ist lufttrocken.
• Die Größe des Feuerhaufens 

übersteigt nicht folgende Ma-
ße: Durchmesser 1 m, Höhe  
1 m.

• Das Feuer wird bis zum voll-
ständigen Erlöschen der Glut 
von einer zuverlässigen Auf-
sichtsperson überwacht. Es 
muss sichergestellt sein, dass 
bei starken Winden und starker 
Rauchentwicklung das Feuer 
sofort gelöscht werden kann.

• Es wird ein ausreichender Ab-
stand der Feuerstelle zum 
nächstgelegenen, für den Auf-
enthalt von Menschen be-
stimmten Gebäuden eingehal-
ten.

Bei Feuern, die die o. g. Bedingun-
gen nicht einhalten, wie z. B. grö-
ßere Osterfeuer, Sonnenwend-
feuer (sog. Traditionsfeuer) ist 
grundsätzlich ein Antrag auf Ge-
nehmigung bei der örtlichen 
Ordnungsbehörde zu stellen.
Das Ministerium weist weiter-
hin ausdrücklich daraufhin, 
dass es generell verboten ist, 
stark wasserhaltiges Grünmate-
rial, behandeltes Holz oder an-
dere brennbare Abfälle in die-
sen Feuern einzusetzen.“

Für weitergehende Informatio-
nen können Sie sich an das 

Landesumweltamt Brandenburg
Referat Öffentlichkeitsarbeit
Abt. Immissionsschutz
Berliner Straße 21 – 25
14467 Potsdam
Tel.: 03 31 / 232 32 65

oder

Ministerium für Landwirtschaft, 
Umweltschutz und Raumord-
nung 
Referat Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit 
Heinrich-Mann-Allee 103 
14473 Potsdam 
Tel.: 0331/ 866 70 16

wenden.
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DAS MEHRGENERATIONENHAUS „KLEEBLATT“ INFORMIERT

DIE HERBSTZEITLOSEN —  
Schweizer Komödie
Martha führt einen kleinen Dorf- 
laden im idyllischen Trub, in der 
Schweiz. Doch nach dem Tod ih-
res Mannes hat sie nur noch we-
nig Freude am Leben. Ihre Freun-
dinnen ermuntern sie, sich 
endlich ihren lang gehegten 
Traum einer eigenen Des-
sous-Boutique zu erfüllen. Mit 
der Ladeneröffnung sorgt 
Martha für das Dorfgespräch, zu-
mal ihr Sohn Walter als Dorfpfar-
rer moralische Bedenken gegen 
den Reizwäschetempel hat. Doch 
Martha mag nicht mehr dem tra-
ditionellen Verhaltenskorsett ih-
rer Umwelt entsprechen, statt-
dessen beginnt sie couragiert 
und mit viel Elan ihre eigenen 
Vorstellungen und Wünsche 
vom Alter in die Tat umzusetzen. 
Die liebenswerte Komödie über 
vier innovationsfreudige Rent-
nerinnen ist bis heute in der 
Schweiz der zweiterfolgreichste 
Film. Diskussion mit Herr Friedl, 
Berliner Stadtmission

Regie: Bettina Oberli
Spielfilm ·Schweiz 2007
90 Minuten, mit Stephanie Gla-
ser, Annemarie Düringer, Moni-
ca Gubser, Heidi Maria Glössner
Altersempfehlung: ab 12 Jahren
19. November, 19:00 Uhr
Mehrgenerationenhaus Besten-
see · Waldstraße 33 · 15741 Bes-
tensee
Kontakt: Mareike Krohn 
Telefon: 033763 22554
E-Mail: mgh-bestensee@
alv-brandenburg.de
Hinweis: Begrenzte Teilnehmer-
zahl, Anmeldung erforderlich
http://alv-brandenburg.org/
standorte/bestensee.php

Herbstliches Drachensteigen  
im Eltern-Kind-Café im Oktober
Am 5. Oktober trafen sich einige 
Eltern und Kinder im Rahmen 
des Eltern-Kind-Cafés des Mehr-
generationenhauses. Wir waren 
verabredet zum gemeinsamen 
Picknick und Drachen steigen 
lassen.
Der Nachmittag erwartete uns 
mit ein wenig Regen. Einige von 
uns trafen sich trotz dessen und 
in der Hoffnung, dass es bei ein 
paar Tropfen bleiben würde. 
Und es wurde tatsächlich ein 
schöner Nachmittag mit eini-
gen Windböen, um die Drachen 
in die Luft zu bekommen. Die 
Kinder waren begeistert und 

rannten fleißig. Die Drachen lie-
ßen uns auch nicht im Stich und 
flogen verhältnismäßig gut, wie 
das immer so ist.
Insgesamt waren wir froh, uns 
mal wieder zu sehen, an der fri-
schen Luft, mit dunklem Herbst-
himmel und fliegenden Dra-
chen. Wir knabberten noch ein 
wenig an unserem Picknick, der 
ein oder andere schlug sich den 
Bauch voll mit Brezeln, Kuchen 
und Weintrauben. Alles in allem 
– ein gemütlicher Nachmittag 
trotz Wind und Regen. So muss 
das sein!

WIR SIND DIE NEUEN —  
Althippies treffen auf Jungspießer
Da in der Großstadt die Mieten 
für Alleinlebende unbezahlbar 
werden, beschließen drei junge 
Rentner, ihre ehemalige Studen-
ten-WG wieder aufleben zu las-
sen. Die lebendige Biologin Anne, 
der bindungsunfähige Single Ed-
di und der erfolglose Jurist Johan-
nes genießen wie einst die ge-
meinsame Zeit, sitzen wein- 
trunken bis spät in die Nacht in 
der Küche zusammen und philo-
sophieren über Gott und die Welt. 
Doch über ihnen wohnen Katha-
rina, Barbara und Thorsten, drei 
junge prüfungsgestresste, spießi-
ge und humorlose Studenten. 
Zwei völlig unterschiedliche Le-
bensentwürfe prallen aufeinan-
der und der Generationenkonflikt 

ist vorprogrammiert… Eine Gene-
rationenkomödie mit frischen, 
selbstironischen Dialogen über 
das Jungsein von heute und ges-
tern. Diskussion mit Manfred 
Prosch, Heimat- und Kulturverein 
Bestensee

Regie: Ralf Westhoff
Spielfilm · Deutschland 2014
93 Minuten, mit Gisela Schnee-
berger, Heiner Lauterbach, Mi-
chael Wittenborn, Claudia Eisin-
ger, Karoline Schuch, Patrick 
Güldenberg
Altersempfehlung: ab 8 Jahren
13. November, 19:00 Uhr
Mehrgenerationenhaus Besten-
see · Waldstraße 33 · 15741 Bes-
tensee
Kontakt: Mareike Krohn 
Telefon: 033763 22554
E-Mail: mgh-bestensee@
alv-brandenburg.de
Hinweis: Begrenzte Teilnehmer-
zahl, Anmeldung erforderlich
http://alv-brandenburg.org/
standorte/bestensee.php
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Weihnachtsbaum gesucht!
Zur Weihnachtsdekoration in 
unserem Seniorenzentrum su-
chen wir einen schmucken, ca.  
5 m großen Baum für unseren 
Saal und zwei Bäume für den 
Außenbereich.

Wer einen Baum spenden möch-
te, meldet sich bitte bei Herrn 
Meißner unter Tel. 0151 
20315144. Vielen Dank.

Die Bewohner und Mitarbeiter 
des Seniorenzentrums Bestensee

DRK-ORTSVERBAND  
BESTENSEE INFORMIERT

Blutspenderinformation
Sehr geehrte Bestenseer/innen, 
der Blutspendetermin im Au-
gust wurde mit 58 Spendenwil-
ligen, dazu unter Corona-Bedin-
gungen, gut ausgelastet. Vielen 
Dank.
Die nächste Blutspende findet 
am Dienstag, dem 10. Novem-
ber, von 14.30 bis 19.00 Uhr im 
Bestenseer Mehrgenerationen-
haus/ALV „Kleeblatt“, Waldstra-
ße 33 statt. Blutspenden werden 
nach wie vor dringend gesucht. 
Das liegt u. a. daran, dass Blut-
konserven nur eine Haltbarkeit 
von 35 bis 42 Tagen haben.
So gut wie jeder gesunde 
Mensch zwischen dem 18. und 
73. Lebensjahr kann Blut spen-
den, Erstspender bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres. Jeder 
Blutspender erhält wichtige In-
formationen über seinen Ge-
sundheitszustand, da das Blut 
jedes Mal medizinisch unter-
sucht wird. Aus medizinischen/ 
gesundheitlichen Gründen dür-
fen Frauen bis zu vier Mal und 
Männer bis zu sechs Mal inner-
halb von zwölf Monaten spen-
den. Der Abstand zwischen zwei 
Spenden beträgt mindestens 
acht Wochen. 
Nach der ersten Spende erhal-
ten Sie einen Blutspendeaus-
weis in Form einer Chipkarte, 
der bei allen sechs Blutspende-
diensten des DRK gilt, so dass 
auch Ihre Spenden zentral er-
fasst werden können. Interes-
sante Informationen zum aktu-
ellen Bedarf nach Blutgruppen 
finden Sie im „Blutspende-Baro-
meter DRK-Blutspendedienst 
Nord-Ost“.
Auf Grund der verstärkten Hygi-
eneregeln (z. B. Vermeidung von 
Staus, Einhaltung von Abstän-
den) wird gebeten, sich einen 
Termin zu reservieren unter 
dem Link: https://terminreser-
vierung.blutspende-nordost.
de/m/mgh-bestensee oder über 
den QR-Code (auf den Einladun-
gen, Plakaten) oder das Service-
telefon: 0800 11 949 11 (leider 
vielfach überlastet). 
Nur bei freier Kapazität können 
Spender ohne Termin zur Blut-
spende angemeldet werden. 

Bringen Sie zur Spende bitte Ih-
ren Personalausweis mit.
Das freundliche Blutspende-
team der Ehren- und Hauptamt-
lichen erwartet Sie zum Termin 
im Mehrgenerationenhaus.

Weitere Informationen zu Blut-
spendeterminen in der Region 
finden Sie auch unter 
www.blutspende.de oder 
www.drk-flaeming-Spreewald.de, 
www.blutspender.net – die 
DRK-Blutspender-Community, 
facebook.com/drk.blutspende-
dienst.nordost sowie das kos-
tenlose Service-Telefon: 0800-
1194911 oder der DRK- 
Blutspende-App, der DRK Erste 
Hilfe-App für IPhone und 
SmartPhone sowie über rbbtext 
Seite 715ff.

Das Blutspendermagazin „blut-
spender.mag“ ist auch bei Inte- 
resse als PDF-Datei über www.
blutspende-nordost.de erhält-
lich.“ Das Blutspendermagazin 
enthält unter dem Titel „It´s a 
Match“ (Es passt.) die neue Auf-
merksamkeitskampagne des 
DRK-Blutspendedienstes. Viel-
leicht wollen Sie sich dort betei-
ligen?

Wer über die Blutspende hinaus 
bei uns im DRK mitmachen oder 
unsere ehrenamtliche Arbeit fi-
nanziell unterstützen möchte, 
kann sich gern über die Home-
page des Kreisverbandes www.
drk-flaeming-spreewald.de/
mitmachen/ ortsverbaende 
oder bei der Ehrenamtskoordi-
natorin Frau E. Lehmann unter 
Tel. 03371-6257-35 informieren. 
Unsere Bereitschaftsabende fin-
den ab September jeden 2. Frei-
tag des Monats, ab 19 Uhr im 
DRK-Zentrum, Motzener Str. 22 
(ehem. alte Feuerwehrwache) 
statt. Das Jugendrotkreuz trifft 
sich jeden Mittwoch um 16 Uhr. 
Werden Sie (Förder-)Mitglied in 
einem Deutschen Roten Team.

Bernd Malter
Ortsverbandsvorsitzender

DRK-Ortsverband Bestensee
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Gottesdienste
Nach wie vor werden Gottes-
dienste in unserer Kirche, unter 
Einhaltung der vorgeschriebe-
nen Hygienemaßnahmen und 
Abstandsregelungen, durchge-
führt. Die Covid-19 Zahlen sind 
wieder angestiegen, sodass die 
Richtlinien zum Corona-Infekti-
onsschutz strikt umgesetzt wer-
den müssen, um ein sicheres 
Zusammenkommen in unserer 
Kirche zu gewährleisteten. Dazu 
muss auch während des Gottes-
dienstes ausreichend gelüftet 
werden. Es ist notwendig, sich 
für den Gottesdienstbesuch an-
zumelden, da wir nur eine be-
grenzte Platzkapazität haben 
und jeder Besucher sich in eine 
Liste eintragen muss. Die Vie-
deogottesdienste finden weiter-
hin statt und werden über den 
Livestream via YouTube übertra-
gen: https://www.youtube.
com/c/neuapostolischekirche-
berlinbrandenburg

Gottesdienstzeiten der neuapo-
stolischen Kirche in Bestensee, 
Heinrich-Heine-Str. 2 B: Sonntag 
10 Uhr und Mittwoch 19:30 Uhr 
– Gäste sind dazu jederzeit herz-

lich willkommen.
Änderungen entnehmen Sie bit-
te unserem Schaukasten, der vor 
unserer Kirche steht.

 S. Braun

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Erntedankgottes-
dienst 2020
Am 4. Oktober wurde in unserer 
Kirche Erntedank gefeiert. In 
diesem Jahr mussten wir uns an 
die Hygieneauflagen halten und 
unseren Dank in entsprechen-
der Art und Weise darbringen.

S. Braun

Wenn der 
November regnet 

und frostet, 
dies leicht die 

Saat des Lebens 
kostet.
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Eine Fahrt in den wunderschönen Harz –  
Hexen sind uns keine begegnet.....
Am 17. September starteten 29 
Seniorinnen und Senioren unse-
res Ortes gen Harz zu einer lan-
ge geplanten Busfahrt. Gut ge-
launt und bei schönem Wetter 
starteten wir mit dem Busun-
ternehmen Riese-Reisen pünkt-
lich ab Bestensee. Gleich zu Be-
ginn drückten wir uns die 
Daumen, dass uns kein Stau in 
die Quere kommt und wir den 
Zeitplan einhalten. Wir Senio-
ren wollten einfach die Ein-
schränkungen, die uns die Pan-
demie auferlegt hatte für einen 
Tag hinter uns lassen und die-
sen einfach nur genießen. 
So ging es pünktlich gegen 6:30 
Uhr ab Bahnhof Bestensee los. 
Die Autobahn meinte es gut mit 
uns, es gab weder Stau noch an-
dere Verkehrseinschränkungen. 
In der ersten Pause konnten sich 
die Mitfahrenden an Kaffee la-
ben. Natürlich gab es auch Mi-
neralwasser, ein kleines Sekt-
chen oder gar ein Bier. Dem 
wurde aber erst später zuge-
sprochen. Wir überquerten stolz 
die Elbe und machten einen 
Zwischenstopp, um in Richtung 
Brocken zu schauen. Leider lag 
dieser im Dunst und wollte uns 
einfach nicht begrüßen. Er ist 
mit seinen 1.142 m der höchste 
Gipfel Norddeutschlands. Der 
Harz selbst, der sich über eine 
Fläche von 25.000 Hektar er-

streckt, war der erste länder-
übergreifende Nationalpark.  
Flora und Fauna bieten eine gro-
ße Vielfalt, besonders der Luchs 
ist hier wieder seit vielen Jahren 
heimisch. 
Bald ging es weiter in Richtung 
Quedlinburg und Thale. Wir ent-
deckten die Teufelsmauer in ih-
rer bizarren Gestalt und fuhren 
durch das wunderschöne Qued-
linburg mit seinen Fachwerk-
häusern. 
Bald erreichten wir unser 1. Ziel 
– den Hexentanzplatz. Seit Jah-
ren bekannt und ein beliebtes 
Urlaubsziel vieler Touristen aus 
nah und fern. Hier hatten wir 
die Gelegenheit, selbständig auf 
Entdeckungstour zu gehen. Da-
zu gab es vielfältige Möglichkei-
ten. Wer nicht die Souvenirläden 
stürmen wollte, genoss die Um-
gegend, konnte die Seilbahn, 
den Sessellift benutzen oder be-
suchte den Zoo. Führungen gab 
und gibt es generell auch künf-
tig nicht, auch wenn sich dies 
der eine oder andere gewünscht 
hätte.
Zur abgesprochenen Zeit trafen 
wir uns wieder am Bus und wir 
steuerten Halberstadt mit ihrer 
„Deutschen Fachwerkstraße“ 
an.  Nach kurzer Fahrt erreich-
ten wir unser endgültiges Ziel.  
Pension und Restaurant „Zum 
Harzer Jodler-Meister“. Zuvor 

hatte uns der Wirt angeboten, 
für die wenigen Meter zur höher 
gelegenen Gaststätte ein Fahr-
zeug zu schicken, um die Mitrei-
senden mit Gehproblemen ab-
zuholen. Gern wurde davon 
Gebrauch gemacht. Zügig ging 
es dem Mittagstisch entgegen. 
Bereits während des Vormittags 
durften wir zwischen zwei  Me-
nüs auswählen, nämlich Wild-
gulasch mit Klößen und Rotkohl 
oder Schnitzel mit Champig-
nons und Kroketten. Allen mun-
dete es vorzüglich. Anschlie-
ßend konnte man sich noch 
einen Eisbecher schmecken las-
sen.
Nach einer kurzen Pause erfreu-
te uns der Wirt mit seiner Part-
nerin, die ebenfalls im Service 
tätig war, mit ihren Jodelküns-
ten. Erfrischend, mit Witz und 
Charme erfreuten sie uns nicht 
nur mit  Liedern sondern auch 
mit Sketchen. Wortgefechte, die 
sie sich einander zuspielten, 
rundeten die Darbietungen ab. 
Viel zu schnell ging dieser Part 
zu Ende. Man merkte es beiden 
Interpreten an, dass sie einfach 
nur Lust und Spaß an ihrem Pro-
gramm hatten und haben. Viele 
Gäste werden sie mit ihrem Jo-
deln und Singen noch erfreuen.
Nun war die Kaffeezeit näher 
gerückt.  Verschiedene Kuchen 
wurden gereicht. Es war schwer, 

sich zu entscheiden. Schlagsah-
ne und reichlich Kaffee fehlten 
natürlich nicht. Es war mit Si-
cherheit für jeden unserer Seni-
orinnen und Senioren etwas da-
bei.
So gestärkt fuhren wir gegen 
16:30 Uhr wieder in Richtung 
Bestensee. Jeder von uns hing 
seinen Gedanken nach und hat 
gern diese Eindrücke mit nach 
Hause genommen. Leider durf-
ten wir auf der Heimfahrt nicht 
auf einen Stau verzichten“. Ein 
schwerer Verkehrsunfall, mit 
Einsatz von Rettungshubschrau-
ber und Rettungswagen forder-
te die gebührende Zeit. So ka-
men wir dann nach 21 Uhr in 
Bestensee gesund und putz-
munter an.
Als Resümee denken wir kann 
gesagt werden, dass es eine sehr 
schöne Fahrt mit vielen Eindrü-
cken war.
Auch für das kommende Jahr 
werden wir uns wieder für zwei 
Fahrten wappnen. Drücken wir 
uns die Daumen, dass wir von 
einer neuen Pandemie ver-
schont bleiben. Dann bleiben 
die Chancen für diese Unterneh-
mungen erhalten. Sollten Sie 
Ideen oder Vorschläge haben, 
tun Sie uns diese, Ihrem Senio-
renbeirat, rechtzeitig kund.

Ihr Seniorenbeirat

INFORMATION DES SENIORENBEIRATES

Termine im November
Liebe Seniorinnen, liebe Senio-
ren, unsere nächste, wie immer 
öffentliche Sitzung findet unter 
Beachtung der Hygienemaß-
nahmen am 11. November um 
14:30 Uhr im Saal der Gemein-
deverwaltung Bestensee, Eich-
hornstraße statt.
Zum letzten Bowlen  in diesem 
Jahr treffen sich die interessier-
ten Seniorinnen und Senioren  
am 26. November um 15 Uhr im 
Bowlingkeller Bestensee, Frie-

denstraße.
Der durch unseren Beirat mitini-
tiierte Tanznachmittag findet 
am 4. November in der Zeit von  
15 bis 18 Uhr im MGH „Klee-
blatt“ Bestensee, Waldstraße 
statt.
Liebe Seniorinnen, liebe Senio-
ren, wir möchten nochmals auf 
unser Angebot hinweisen, sich 
Bücher aus unserer Bücherei zu 
ordern. Dazu steht Ihnen gerne 
unser Mitglied, Dieter Kersten, 

Tel.-Nr..: 61202, als Mittelsmann 
zur Verfügung. Leider wurde un-
sere Aktivität bisher nicht ange-
nommen, obwohl wir unseren 
Vorschlag in Vergangenheit be-
reits im Amtsblatt zur Kenntnis 
gegeben haben. Wenn aller-
dings jetzt die dunkle Jahreszeit 
kommen wird, wird vielleicht 
Ihr Lesewunsch aktiviert. Dabei 
wollen wir Ihnen gerne behilf-
lich sein.

Ihr Seniorenbeirat Bestensee

sucht Grundstücke
Bauland, Entwicklungsfl ächen, 

bebaute Grundstücke,
Waldumwandlungsfl ächen

 Bieten Sie uns alles an!
Maklerfrei, keine Arbeit, keine 

Kosten, keine Provision –
für den Verkäufer!

 033762 – 206047
LebensTraum Projekt GmbH

15738 Zeuthen Kirschenallee14
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HEIMATVEREIN PÄTZ E. V. INFORMIERT

Heimatverein Pätz im Coronajahr 2020
In diesem, auf sämtlichen Ge-
bieten, außergewöhnlichen Jahr 
2020 musste auch unser Verein 
sich auf die veränderten Bedin-
gungen einstellen. Unsere einzi-
ge große Veranstaltung in die-
sem Jahr, das Zempern, fand 
noch im Februar statt. Alle ande-
ren liebgewordenen Treffen un-
ter freiem Himmel wie das Pät-
zer Kinderfest auf der Dorfaue, 
die Midsommar-Feier am 
Strand, das Pätzer Sommerfest 
und das Pätzer Adventfeuer am 
4. Adventsonntag mussten oder 
müssen ausfallen. Wie auch die 
Halloweenparty und das Plätz-
chenbacken im Schrobsdorff-
haus. Die Ehrung von Prof. Kir-
sches zu seinem 100. Geburtstag 
im Juni konnte nur in Form ei-
nes Artikels, und nicht wie ge-
plant als Veranstaltung, stattfin-
den. Die für Mai geplante 
Eröffnung des Historischen 
Friedhofsareals haben wir in 
das kommende Jahr verschoben. 
Allerdings waren wir nicht ganz 
untätig. Im Mai führten wir den 
Frühlings-„Subbotnik“ auf dem 
historischen Friedhof durch. Al-
lerdings nicht als Gruppe, wie 
sonst, sondern in Schichten von 
zwei Leuten stündlich versetzt. 
Aber das Ergebnis war super wie 
immer, und der Herbsteinsatz 

ist so oder ähnlich geplant, ge-
nau wie das alljährliche Aufräu-
men der Mate. Nach Rückspra-
che mit dem Nikolaus wird er 
wieder um den 6. Dezember wie 
in jedem Jahr beim Zahnarzt die 
vielen kleinen Stiefelchen fül-
len. Seit Anfang Januar arbeitet 
der Arbeitskreis „Pätzer Histo-
rie“ unermüdlich an den geplan-
ten Veröffentlichungen. Gerade 
unseren zahlreichen Neu-Pät-
zern dürften die Aktivitäten des 
HV Pätz sicherlich nicht entgan-
gen sein. Wir verteilten, wie seit 
vielen Jahren schon, unsere 
briefkastenfähigen Willkom-
mensgeschenke: Brot, Salz und 
Informationen samt Kühl-
schrankmagnet (zum „Dran- 
Denken“). Nach einer Begeg-
nung mit dem ortsüblichen „Gu-
ten Tag“ oder einem kurzen, net-
ten Gespräch auf der Straße, 
weiß man dann, wer bewusst 
auf ein Dorf gezogen ist. Zum Le-
ben in der Pätzer Gemeinschaft  
ist es wichtig, dass wir unsere 
Veranstaltungen bald wieder 
aufnehmen, um uns kennenler-
nen zu können. Bis es die Situa-
tion wieder zulässt, bitten wir 
allerdings noch um Geduld. 
Aber dann….!

Britta Beyer 
Vorsitzende HV Pätz

Berichtigung
Leider sind die Kontaktdaten 
des Heimatvereins Pätz in der 
Festschrift völlig falsch angege-
ben worden. Wer Interesse an 
unserer Vereinsarbeit, an der 
Pätzer Geschichte oder einfach 
nur Fragen rund um Pätz hat, 
kann gern mit mir, Britta Beyer 
(Vorsitzende und Ortschronis-
tin) unter 0178 64 65 243 telefo-
nischen Kontakt aufnehmen. 
Per E-Mail sind wir unter: mail@
heimatverein-pätz.org erreich-
bar. Viele Informationen, wie 

auch der Mitgliedsantrag, sind 
auf unserer Homepage www.
heimatverein-paetz.org hinter-
legt.
Bei der Bearbeitung der von mir 
gelieferten Stichpunkte zum 
Thema „30 Jahre – Tag der Deut-
schen Einheit“ durch die 
Redaktion zu einem Text für die 
Festschrift kam es zu einigen 
„Schnitzern“. Ich bitte, diese zu 
entschuldigen.

Britta Beyer

Tel.: 0 33 731 - 70 270
Fax: 0 33 731 - 70 272 
E-Mail: info@schaldach.net
Internet: www.schaldach.net

 Meisterbetrieb der Innung

 Eigene Zimmerei für Dachstuhlneubau 
 und Sanierung

 Schiefer- & Ziegeldacharbeiten aller Art

 Velux geschulter Betrieb

 Flachdacharbeiten Bitumen und Folie

 Begrünung und Bekiesung von Dachfl ächen

 Kranarbeiten bis 36 m Höhe

14959 Trebbin • Am Kulturhaus 1 A
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LAUSL INFORMIERT

Veranstaltungen im November im Zollstockmuseum
Datum Uhrzeit Dauer Veranstaltung Kosten Bemerkungen

jeden
Montag

 9.30 Uhr 1,0 h Treff der kleinen Leute
von 0 – 1 Jahr (Krabbelgruppe)

1,00 € mit Rosi Liß,  
 033763/22387

05./15.11. 14.00 Uhr 2,5 h Spielenachmittag 1,00 € mit Judith Klink und Rosi Liß
 033763/22387

fällt aus 17.30 Uhr 1,5 h Grundlagenkurs
Smartphone/Tablet

3,00 € mit Hr. Müller,
Anmeldung unter  015114112858

04./18.11 19.00 Uhr 2,0 h DART – Spieler gesucht 2,00 € mit Björn Braune  01749024200

03./17.11. 19.00 Uhr 2,0 h Skatrunde 1,00 € auch für Anfänger

12./26.11. 13.30 Uhr 2,5 h Wolllausltreffen 1,00 € mit Judith Klink,  01627615837

06./20.11. 15.00 Uhr 2,0 h Landfrauentreff 1,00 € mit Monika Kühn,  015763227511

21./26.11. 16.00 Uhr 2,0 h Kultur & Küche, Themen: lecker Suppen
Besichtigung Glashütte

1,00 € mit Beate Koke

jeden
Dienstag

14.00 Uhr 1,5 h Schülertreff – Lernhilfe 1,00 € mit Marianne Schmidt 
 033763/61086

05./19.11. 18.00 Uhr 1,5 h Schach 1,00 €

23.11. 15.45 Uhr 1,0 h Kräuter & Co
Thema: Immunsystem-Hausmittel

1,00 € Anleitung durch Frau Dr. Matthäi

jeden Donnerstag 19.00 Uhr 1,0 h Faszientraining im Kalendersaal 1,00 € mit Birgitt Gleisberg
 033763249347

04./18.11. 16.00 Uhr 1,5 h für alle, die Spaß am Singen haben 
(kein Chor)

1,00 € mit Judith Klink,  01627615837
und Rosi Liß

04./18.11. 18.30 Uhr 2,0 h KwerBeet trifft Lausl (Chor) 1,00 € mit Martina Purann
 015778310186

Termine nach 
Absprache

nach 
Vereinbarung

Musikunterricht für Gitarre; Klavier; 
Schlagzeug; Gesang

mit Gonzalo Marinucci
 01633054111

Alle Treffen finden unter Einhaltung der Abstandsregelung und Maskenpflicht statt! Anmeldung über zollstockmuseum@gmx.de oder Hilmar Wenk – 
Tel: 0172/7998462. Das Zollstockmuseum finden Sie/findet Ihr in Bestensee, Dorfaue 9. Alles auch auf  

Vorschau:
21.11.um 10.00 Uhr Workshop „Lehmbildergestaltung“ mit Katrin Heckardt Anmeldungen Tel: 01639771509 Material 45.00 €

Ortszeitungen vom Heimatblatt Brandenburg Verlag

Lokaler geht’s nicht!

Als Werbeberater jederzeit ansprechbar:

Jürgen Plettner
Tel.: (0 33 75) 29 59 54  ·  Fax: (0 33 75) 29 59 55

E-Mail: jp.bueorgkomm@t-online.de
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LAUSL INFORMIERT

Bestensee-Kalender 2021 vom LAUSL-Verein erscheint
Der inzwischen schon traditionelle Bestensee-Kalender des 
LAUSL-Vereins erscheint auch in diesem Jahr wieder. Zu sehen sind 
zumeist landschaftliche und Tiermotive aus unserem Ort, von Pätz 
bis zum Marienhofer Berg.
Angeboten wird er für 10,- Euro u. a. auf der Post, im Kinderland Ges-

ter, im Rathaus, in der Fontane-Apotheke, Tourismusinfo KW, …
Im Kalendarium sind auch einige Veranstaltungstermine für das 
nächste Jahr eingetragen, sofern sie in dieser unübersichtlichen Zeit 
überhaupt stattfinden können.
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Ankündigung der Seniorenweihnachtsfeier
Liebe Seniorinnen und Senio-
ren, in diesem Jahr ist alles an-
ders als in den Jahren zuvor. 
Viele Veranstaltungen wurden 
abgesagt und unser Leben war 
über viele Monate einge-
schränkt. Wie bereits im letz-
ten Amtsblatt angekündigt, 
möchte der Heimat- & Kultur-
verein Bestensee e. V. die Seni-
orenweihnachtsfeier 2020 
stattfinden lassen. Damit die 
geltenden Abstands- und Hy-
gieneregeln eingehalten wer-
den können, werden wir die 
Seniorenweihnachtsfeier an 
zwei Tagen stattfinden lassen. 
Geplant sind Freitag der 
27.11.2020 und Sonntag der 
29.11.2020. Wie immer in der 
Zeit von 15 bis 18 Uhr (Einlass 
ab 14:30 Uhr). Im Foyer ist auf 
die Abstände zu achten. 

Neu in diesem Jahr 
In diesem Jahr können Sie kei-
ne Karten an den bekannten 
Vorverkaufsstellen erwerben. 
Um an der Seniorenweih-
nachtsfeier teilnehmen zu 
können, bitten wir Sie, das in 
diesem Amtsblatt abgedruckte 
Formular zur Besucheranmel-
dung zu nutzen. Es ist ebenfalls 
auf der Homepage der Ge-
meinde Bestensee unter www.
bestensee.de erhältlich. Dieses 
Formular ist im Bürgerbüro der 
Gemeinde Bestensee ausge-
füllt und unterschrieben abzu-
geben. Mit der Abgabe des Be-
sucherformulars erhalten Sie 
ihre personalisierte Eintritts-
karte auf der die Kartennum-
mer, der Name und der Veran-
staltungstag notiert sind. Die 
Eintrittskarte ist am Veranstal-
tungstag vorzuzeigen. Der üb-
liche Unkostenbeitrag in Höhe 
von 3 Euro ist vor Ort zu ent-
richten. 
Die Eintrittskarten sind nicht 
übertragbar.
Es werden erst die Karten für 
den 27.11.2020 verkauft. Ist 
dieses Kartenkontingent er-
schöpft, werden die Karten für 
den 29.11.2020 verkauft. 
Auf Grund der Abstands- und 
Hygieneregeln können wir in 
diesem Jahr nur 75 Karten pro 
Veranstaltung herausgeben. Es 
wird in diesem Jahr auch keine 

langen Tafeln, sondern nur Ti-
sche mit sechs Sitzplätzen ge-
ben. 
Uns ist bewusst, dass der Ab-
lauf umständlich ist. Wir bit-
ten in diesem Punkt um ihr 
Verständnis. Die derzeitige Co-
rona-Lage macht die Organisa-
tion und Durchführung von 
Veranstaltungen sehr um-
ständlich.

Hinweis: Wir möchten darauf 
hinweisen, dass die Vorberei-
tung und Durchführung der 
Veranstaltung unter den aktu-
ellen Voraussetzungen der 
Umgangsverordnung erfolgen. 
Sollte sich die Corona-Lage 
weiter verschärfen und er-
schwerende Veränderungen 
eintreten, muss die Veranstal-
tung abgesagt werden. 

Roland Holm
Gemeinde Bestensee

Anja Kolbatz-Thiel
Heimat- & Kulturverein 

Bestensee e. V.
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SELBSTVERTEIDIGUNGS- UND  
KAMPFSPORTSCHULE  
ZEESEN/BESTENSEE E. V. 

Erfolgreiche DAN – Prüfungen
Dass bei SEVEKA Meistergrade 
schnell vergeben würden, kann 
man wirklich nicht behaupten. 
Denn es ist sage und schreibe 
15! Jahre her, dass sich Schüler 
einer Meistergradprüfung stell-
ten. Der Weg zum Meister ist 
eben doch ein längerer.
Am 10. Oktober um 10 Uhr war 
es nun endlich wieder so weit – 
Jens Härtel (52) und Thomas 
Herde (60) stellten sich nach 
langer coronabedingten Ter-
minverschiebung – ursprüng-
lich war der 6. März angesetzt – 
der 1. und 3. DAN-Prüfung. 
Genau vier Stunden währte die 
Prüfung. Nach einer weiteren 
halben Stunde der Auswertung 
durch das Prüfungsgremium, 
bestehend aus den Meistern 
Olaf Görlitz und Björn Kulter-
mann, konnten Jens und Tho-
mas aufatmen und sichtlich er-
leichtert ihre Urkunden und 
Gürtel entgegennehmen.

Die beiden waren sich darin ei-
nig, dass es ein grandioser Tag 
war. Nicht nur die Prüfung 
selbst war eine riesige Heraus-
forderung, sondern auch, sich 
über Monate auf einem Fitness-
level zu halten, welches jeder-
zeit eine Prüfung ermöglichte.
Nachdem Björn für das Prüfer-
team sagte : „ Das war eine Prü-
fung auf hohem Niveau und wir 
sind sehr stolz auf euch !“ gab es 
von den beiden Ehefrauen Silke 
und Yvette Blumen und eben-
falls erleichterte Umarmungen, 
hatten sie doch sehr mitgefie-
bert.

INFO
info@seveka.de, www.seveka.de   
 03375 – 920277,  
 0171 – 6906131 
Selbstverteidigungs- und 
Kampfsportschule Zeesen / 
Bestensee e. V.

Jens Härtel (links) und Thomas Herde (rechts)

Informationen  
zum Thema Wanderarbeiter
Die Gemeinde Bestensee möch-
te in Rücksprache mit der Poli-
zeiinspektion Dahme-Spree-
wald vor möglichen Betrugs- 
versuchen durch Wanderarbei-
ter informieren. Nicht selten 
kommt es vor, dass auch die lo-
kalen Medien über diese Arbei-
ter informierten und die Bürge-
rinnen und Bürger vor der 
Beauftragung warnten. Zum 
Beispiel berichtete die Zeitung: 
„Potsdamer Neueste Nachrich-
ten“ am 16.08.2020 über Wu-
cherpreise, die nach getaner Ar-
beit von den Arbeitern erhoben 
werden, obwohl vorab ein ande-
rer Preis vereinbart wurde. Ein 
anderes Beispiel stammt aus der 
Märkischen Allgemeinen Zei-
tung (Ausgabe Potsdam-Mittel-
mark), die am 28.04.2020 darü-
ber berichtet, dass der Polizei 
Hinweise über illegale Müllent-
sorgung durch Wanderarbeiter 
vorliegen. Auch im Bestenseer 
Gemeindegebiet wurden wie-
der Wanderarbeiter gesehen, die 
mit einem Fahrzeug mit auslän-
dischen Kennzeichen, diverse 
Straßen abfuhren und den 
Grundstücksnutzern Dienstleis-
tungen anboten. Wie bereits er-
wähnt, sind diese Arbeiter oft-
mals mit betrügerischen Ab- 
sichten unterwegs. Sie bieten 
günstige Arbeiten am Haus oder 

dem Grundstück an und verlan-
gen nach dem Abschluss der Ar-
beiten horrende Preise. Eine 
Rechnung oder gar eine Ge-
währleistung auf die durchge-
führten Arbeiten gibt es nicht. 
Zurück bleiben die Geschädig-
ten, die oft auf mangelhafter Ar-
beit sitzenbleiben oder im Nach-
hinein hohe Geldsummen 
bezahlt haben. Hinzu kommt, 
dass es sich bei den „Wanderar-
beitern“ oftmals um Schwarzar-
beiter handelt. 
Lassen Sie sich nicht von günsti-
gen Angeboten locken. Infor-
mieren Sie sich gegebenenfalls 
bei der Polizei.
Abschließend noch ein Hinweis, 
um Verwechslungen auszu-
schließen. Diese Wanderarbei-
ter, die für Arbeiten Geld verlan-
gen, haben nichts mit dem 
„Reisenden Handwerk“ gemein. 
Die Ursprünge des „Reisenden 
Handwerk“ oder auch Wander-
schaft, Walz, Tippelei oder Gesel-
lenwanderung genannt, gehen 
bis in die frühe Neuzeit zurück. 
Dabei handelt es sich um Wan-
derjahre zünftiger Gesellen 
nach Abschluss ihrer Lehrzeit. 
Diese Tradition gibt es in vielen 
Ländern. Erkennbar sind sie an 
ihrer „Kluft“.

Roland Holm
Gemeinde Bestensee
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Rummblubbern in Bestensee
Unter dem Motto „Lieber zum 
Rummblubbern als immer nur 
rum blubbern“ fand mit dem 
„Rummblubbern“ das diesjähri-
ge Saisonende der US Car Szene 
in Bestensee statt. Vom 10. bis 
11. Oktober versammelten sich 
zahlreiche Freunde von US Old-
timern auf dem Gelände des 
ehemaligen Königlichen Forst-
hauses (heute: Steakhaus 1775). 
So kam es, dass an beiden Veran-
staltungstagen ca. 130 Fahrzeu-
ge und Motorräder bestaunt 
werden konnten. Das Treffen 
wurde dieses Jahr erstmals in 
Bestensee veranstaltet. Uwe Bu-
dach, dem das Veranstaltungs-
gelände am Steakhaus gehört, 
stellte sein Grundstück bereit-
willig zur Verfügung als er er-
fuhr, dass das Treffen in Königs 

Wusterhausen nicht stattfinden 
konnte. Durch die Absagen der 
Oldtimertreffen in Mittenwalde 
und Bestensee formierte sich 
um Dirk Marx, der das „Rumm-
blubbern“ organsiert, verschie-
dene Vereine aus den umliegen-
den Gemeinden. An Bord waren 
der Heimat- & Kulturverein Bes-
tensee e. V., der Förderverein der 
Freiwilligen Feuerwehr Mitten-
walde e. V., der Stubenrausch 
Musik und Kultur e. V KW, der 
Netzwerk Senzig e. V., der 
LAUSL-Verein und der Heimat- 
& Museumsverein Königs 
Wusterhausen 1990 e. V. sowie 
ESC Security, die das Treffen 
ebenfalls unterstützten. Durch 
die vielen beteiligten Vereine, 
konnte die Arbeit auf viele 
Schultern verteilt und neue Ide-

en entwickelt werden. So kam 
es, dass es schließlich ein offe-
nes Oldtimertreffen wurde.
Als Sponsoren konnte man das 
Autohaus Köhler, Toni Oßwald 
Design, Kaden Küchen, EBH 
Haus, das Restaurant Steakhaus 
1775 und die Aqua Sachverstän-
digengesellschaft mbH & Co. KG 
gewinnen. 
Neben den zahlreichen Klassi-
kern waren die US-Einsatzfahr-
zeuge ein Magnet für Groß und 
Klein. Aus den Einsatzfahrzeu-
gen stach besonders der US-Feu-
erwehrtruck hervor. Dieser war 
sogar bei den Anschlägen vom 
11. September 2001 in New York 
im Einsatz. 
Essen und Trinken gab es reich-
lich und auf die Gäste wartete 
auch eine kleine Händlermeile. 

In Zeiten von Corona war es 
auch wichtig, die Hygiene- und 
Abstandsregeln um- und durch-
zusetzen. Jeder Besucher musste 
ein Besucherformular ausfüllen, 
auf die Abstands- und Hygiene-
regeln wurde geachtet und die 
Besucherzahlen wurden kon- 
trolliert. An dieser Stelle ein 
Dankeschön an alle Gäste für 
das Verständnis und die Einhal-
tung der Regeln. Abschließend 
ein großes Dankeschön an alle 
Beteiligten. Es war eine schöne 
gemeinsame Veranstaltung. Wir 
hoffen auf eine Wiederholung 
unserer Zusammenarbeit. 

Roland Holm / 
Anja Kolbatz-Thiel

Heimat-& Kulturverein 
Bestensee e. V.
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Sanierungsarbeiten an der Thälmannstraße beendet
Vom 2. Juni bis 11. September 
wurde die Thälmannstraße im 
Abschnitt zwischen „Grüner 
Weg“ und „An der Fenne“ auf ei-
ner Länge von ca. 895 m grund-
haft ausgebaut. Trotz eines ver-
zögerten Baubeginns um ca. 
zwei Wochen konnte das ge-
plante Bauende, ursprünglich 
war es der 30. Oktober, deutlich 
unterschritten werden. Ursache 
für die Verzögerung waren 
Schwierigkeiten in der Herrich-
tung der Bahnstraße, die als 
Umleitungsstrecke für die Thäl-
mannstraße diente. 
Der Ausbau der Thälmannstra-
ße erfolgte in einer Breite von 
4,75 m in Asphaltbauweise mit 
beidseitiger Bord-Einfassung. 
Der für 2021 geplante Gehweg-
bau wurde dabei berücksichtigt, 
sodass auf der Gehwegseite 
Rundborde und auf der gegen-
überliegenden Muldenseite 
Tiefborde von der mit der Aus-
führung beauftragten Firma B & 
K, Verkehrs- und Wirtschaftswe-
gebau GmbH aus Bersteland 

verbaut wurden. Die Planung 
wurde vom Büro BEV Ingenieu-
re übernommen. 
Die Landschaftspflegerische Be-
gleitplanung sowie die Umwelt-
baubegleitung, insbesondere in 
Hinsicht auf die Waldbereiche 
und das Naturdenkmal „Eiche“, 

wurde von der Firma LB Planer 
und Ingenieure durchgeführt. 
Im Rahmen der Verkehrssiche-
rung an der Umleitungsstrecke 
mussten von Firma Xtreme 
Worker schrägstehende Bäume 
gefällt und auch Totholz ent-
nommen werden. 

Bürgermeister Klaus-Dieter 
Quasdorf sagte dazu: „Ich danke 
den beteiligten Unternehmen 
für die gute Zusammenarbeit. Es 
freut mich sehr, dass wir die 
Bauzeit deutlich unterschritten 
haben. Ich denke, dass auch die 
Anwohner und Wochenend-
grundstücksbesitzer das vorzei-
tige Bauende begrüßen und nun 
wie gewohnt zu ihren Grund-
stücken kommen.“
Die Gesamtkosten für diese 
Maßnahme können noch nicht 
abschließend beziffert werden, 
da noch Schlussrechnungen 
ausstehen. 
Bislang ausgezahlt wurden für 
den Bau und allen damit im Zu-
sammenhang stehenden Kos-
ten rund 400.000,00 €. 

Abschließend möchte sich die 
Gemeinde bei den betroffenen 
Bürgern für die Geduld bedan-
ken.

Roland Holm
Gemeinde Bestensee
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Tourismuspreis durch Wirtschafts- 
minister Jörg Steinbach verliehen

Der seit 2001 verliehene Touris-
muspreis zeichnet touristische 
Anbieter aus, die beispielgebend 
für die Kreativität und Leis-
tungsfähigkeit des brandenbur-
gischen Tourismus stehen. Die 
2020 stark durch die Coro-
na-Pandemie getroffene Touris-
musbranche musste sich mit 
den neuen Gegebenheiten und 
Anforderungen auseinanderset-
zen. Die Ausrichtung des Preises 
an dieser Herausforderung war 
naheliegend. So wurden in die-
sem Jahr vier Unternehmen ge-
kürt, die besonders gut mit der 
Krise umgegangen sind.
„Die Gewinner des Touris-
muspreises 2020 stehen bei-
spielhaft für den Einfallsreich-
tum, den Mut und das 
Engagement unserer märki-
schen Touristiker, sich auch in 
Krisenzeiten nicht unterkriegen 
zu lassen. Dafür gebührt ihnen 
Lob und Dank“, hob Wirtschafts-
minister Steinbach hervor.
Neben dem Schlossgut Altlands-
berg, MyMolo und dem Brau-

werk Schwedt konnte mit der 
HIKANOE GmbH ein Unterneh-
men aus dem Reisegebiet Dah-
me-Seenland den begehrten 
Tourismuspreis am 14. Oktober 
in der Staatskanzlei Potsdam 
entgegen nehmen.
Das Unternehmen aus Wildau 
bietet einen deutschlandweiten 
Packraft-Verleih an. Laudator 
Marc Fleischhauer (Vice Presi-
dent DHL Paket GmbH) hob be-
sonders die vielfältigen Mög-
lichkeiten der bis an die Haustür 
gelieferten Boote hervor. So kön-
nen zum Beispiel Betreiber von 
Campingplätzen und Ferien-
häusern einen eigenen Boots-
verleih anbieten, ohne eine Flot-
te oder Steg zu besitzen.
Gründer und Geschäftsführer 
Norman Siehl zeigte sich hoch-
erfreut über die Auszeichnung. 
Dieser Preis sei ein riesiger 
Schritt in Richtung Verbreitung 
toller Outdoor-Erlebnisse mit 
Packrafts (Rucksackbooten), ließ 
der begeisterte Wanderer wis-
sen.

Tag des Ehrenamtes  
in der Gemeinde Bestensee
Die Gemeinde Bestensee und 
das Mehrgenerationenhaus Bes-
tensee begehen am 5. Dezember 
wieder den Tag des Ehrenamtes. 
Wir möchten die Einwohnerin-
nen und Einwohner der Ge-
meinde Bestensee aufrufen, uns 
Personen vorzuschlagen, die für 
eine Ehrung von besonderem 
ehrenamtlichem Engagement 

in Frage kommen. Vorschläge 
können bis zum 15. November 
beim Hauptamt der Gemeinde 
Bestensee, zu Händen von Herrn 
Holm, eingereicht werden.

Kontaktdaten
Tel.: 033763-99841
E-Mail: presse@bestensee.de
Fax: 033763-63489

Öffnungszeiten der Gemeindebibliothek
im Vereinshaus, Waldstraße 31

montags: 16.00 – 19.30 Uhr
freitags: 16.00 – 19.30 Uhr

Der ehrenamtliche Bibliothekar ist zu diesen Zeiten auch telefonisch 
zu erreichen unter der Tel. Nr. 033763 / 63451.

Die Gemeindebibliothek hat wieder geöffnet. 
Bitte beachten Sie die Hygienevorschriften.

Das Hauptamt informiert:

Folgende Artikel sind im Bürgerbüro des Rathauses erhältlich:
• Ortsumriss-Aufkleber   Stück 1,50 €
• Wappen-Sticker    Stück 0,50 €
• Schlüsselanhänger    Stück 1,50 €
• Runde Aufkleber     Stück 1,00 €
• Pinnsticker mit Wappen   Stück 1,00 €
• Keramiktassen mit Wappen   Stück 5,50€
• Stoffbeutel Bestensee   Stück 3,00€
• Schlüsselanhänger (Band)   Stück 1,00€
• Luftbildkalender    Stück 22,00€
• LAUSL Kalender    Stück 10,00€
• Brotdosen    Stück 3,00€
• Tischkalender     Stück 7,00€
• Liegestuhl    Stück 65,00€
• Regenschirm    Stück 10,00€
• USB-Stick    Stück 12,00€
• 16. Bestensee-Zollstock   Stück 5,00 €
 limitierte Auflage
• Bildband „Ein Ort ganz Menschlich“  Stück 35,00€
• Bildband W. Purann   Stück 49,00€
• Laubsäcke    Stück 1,65 €
• Banderolen    Stück 1,65 €
• gelbe Wertstoffsäcke   kostenlos
• div. Wander- und Radwegkarten  0,80 € - 5,95 €

Rathaus – Gemeinde Bestensee
Eichhornstr. 4–5, 15741 Bestensee

Auf Grund der aktuellen Corona-Lage ist das Rathaus der 
Gemeinde Bestensee weiterhin geschlossen. 

Sie können bei den zuständigen Sachbearbeitern Termine vereinbaren. 
Das Bürgerbüro ist ebenfalls geöffnet. 
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Beachten Sie den Redaktionsschluss  
für die nächste Ausgabe des Bestwiners:

Redaktionsschluss: 11. November 2020
Erscheinungsdatum: 25. November 2020

Gelungene Yogaveranstaltung  
und Vorschau auf Spielenachmittag
Nachdem unser erster Mo-
natstreff im August recht gut 
verlaufen ist, möchte ich heute 
über unseren 2. Treff am 16. Sep-
tember, ebenfalls im Mehrgene-
rationenhaus, berichten.
Wir hatten uns für einen sportli-
chen Nachmittag entschieden, 
und zwar „Yoga für Alle“. Dazu 
haben wir uns eine kompetente, 
sehr nette  junge Frau eingela-
den, Monique, die uns in die Ge-
heimnisse des tibetanischen Yo-
gas eingeführt hat. Wir waren 
27 Personen, alle schön mit Ab-
stand und Maske und hatten 
sehr viel Spaß!  Die Übungen 
wurden hauptsächlich auf dem 
Stuhl durchgeführt. Sie sahen 
alle sehr leicht aus, aber sie hat-
ten es in sich. Wir stellten fest, 
dass es Muskeln gibt, von denen 
wir bisher nicht wussten, dass 
es sie gibt, aber am nächsten Tag 
konnten wir sie spüren! Wir 
lernten auch „ LU JANG“ kennen.  
Und ganz wichtig beim Yoga, 
immer wieder  entspannen ,  tief  
Luft holen und „LÄCHELN, LÄ-
CHELN“!  Das Ganze hatte einen 
guten Effekt – wir fühlten uns 
viel leichter, aber man muss na-
türlich öfter oder ständig etwas 
tun, um diese Leichtigkeit wei-
terhin zu spüren. Wir alle haben 
uns gut gefühlt und wir werden 
das  sicher wiederholen. Viel-
leicht finden sich auch einige 
Mitglieder zusammen, um eine 
oder zwei kleinere Gruppen zu 
bilden, unabhängig von der VS, 
um  diese tollen  Übungen zu 
vertiefen und sie regelmäßig zu 

betreiben. Wir danken auf jeden 
Fall unserer Monique für die 
schöne Stunde und wünschen 
Ihr weiterhin viel Erfolg! Außer-
dem möchten wir uns beim 
Team des MGH bedanken, dass 
wir in dieser Zeit, der noch Coro-
na-Krise, die Räume nutzen dür-
fen, vielen Dank!
Und nun noch einiges in eigener  
Sache: 
Am 18. November möchten wir 
ab 15 Uhr im MGH einen Spiele-
nachmittag durchführen, mit 
hauptsächlich Bingo, aber es 
können auch andere Spiele, wie 
„Mensch ärgere Dich nicht“, 
Kartenspiele oder andere durch-
geführt werden. Wir schlagen 
dazu zwei Termine vor, weil nur 
höchstens 20 Leute teilnehmen 
könnten, wir aber allen die Mög-
lichkeit geben wollen, teilzu-
nehmen.
Alle Interessierten melden sich 
bitte bei ihren Betreuern, bezah-
len bitte die 3,00 € Teilnahmege-
bühr. Wenn sich mehr als 20 
Personen melden, machen wir 
am 25. November noch eine 
zweite Runde. Einige haben  die 
Gelegenheit genutzt, bei der Ber-
linfahrt schon die Teilnahme zu 
bestätigen und zu bezahlen. Die-
se möchten sich bitte bei ihren 
Betreuern melden. Danke! 
Am 18. November und auch am 
25. November findet die Veran-
staltung wie immer um 15 Uhr 
im MGH statt und bitte nicht 
das Kaffee-Gedeck vergessen!!!
Nun auf ein Neues! 

Eure Liane Alm 

DIE VOLKSSOLIDARITÄT INFORMIERT Zollstockversteigerung und 17. Mittel-
brandenburgische Zollstockbörse

Traditionell findet im November 
die Mittelbrandenburgische 
Zollstockbörse im Hagebau-
markt Zeesen statt. In diesem 
Jahr findet die Börse am 21. No-
vember in der Zeit von 8 bis 12 
Uhr statt. Es werden wieder 
zahlreiche Besucher, Sammler 
und Schaulustige erwartet. Die 
vielseitigen Motive von Zollstö-
cken machen ihn zu einem inte-
ressanten Sammelobjekt. 
Die Zollstockbörse ist auch im-
mer der Startschuss für den Ver-
kauf des Bestenseer Zollstockes. 
Bereits in der 17. Auflage er-
scheint dieser begehrte, auf 300 
Exemplare limitierte, Besten-
see-Artikel. Traditionell wird die 
Nummer 001 versteigert. Wer 
wird dieses Jahr der Meistbie-
tende? 
Jeder kann an der Versteigerung 
des Zollstockes teilnehmen.
Vom 2. bis 20. November um 

12  Uhr kann man unter (Tele-
fon: 033763-998-25* oder per 
E-Mail an presse@bestensee.de) 
unter Angabe von Namen, Tele-
fonnummer und Maximalgebot 
an der Versteigerung teilneh-
men. Der Höchstbietende wird 
dann von der Gemeinde Besten-
see zur Zollstockbörse und der 
öffentlichen Übergabe des 
Zollstockes eingeladen. Die 
Höchstgebote findet man auf 
der Startseite der Homepage der 
Gemeinde Bestensee. 
Wie in jedem Jahr wird der Erlös 
an die Kinder- und Jugendstati-
on des Achenbachkrankenhau-
ses gespendet. 

* Bei der angegebenen Telefon-
nummer handelt es sich um einen 
Anrufbeantworter, der im Zeitraum 
der Versteigerung rund um die Uhr 
erreichbar ist.
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Der Gesundheitstipp – 
„Knochenmarkspende“

Leben retten kann einfach sein: 
Es braucht nichts weiter als 
einen Blutspendetermin, eine 
Unterschrift unter einen Or-
ganspendeausweis – oder ein 
Wattestäbchen, mit dem man 
eine kleine Probe von der Mund-
schleimhaut abnimmt, um sich 
als Stammzellspender registrie-
ren zu lassen.

Was sind Stammzellen?
Das sind Zellen des Körpers, 
die je nach Entwicklung unter-
schiedliche Aufgaben im Kör-
per übernehmen können. Sie 
können beispielsweise helfen, 
dass bei Leukämie-Kranken die 
Zusammensetzung des Blutes 
wieder ins Gleichgewicht kommt. 
Wichtig für die Übertragung der 
Stammzellen ist jedoch, dass sie 
in den Hauptmerkmalen denen 
gleichen, die der Körper, dem 
sie zugeführt werden, selbst 
produziert. Sonst kommt es zu 
gefährlichen Abstoßungsreakti-
onen. Nur etwa 30 Prozent der 
Leukämiekranken finden einen 
geeigneten Spender im eigenen 
Verwandtenkreis.

Wer darf spenden?
Wer sich in einer Stammzel-
len-Spenderdatei registriert, 
wird damit nicht automatisch 
zum Spender: In der Datei wer-
den lediglich die wichtigen 
Merkmale seiner Stammzellen 
vermerkt („Typisierung“), um dar-
auf zurückgreifen zu können, falls 
genau diese für einen Patienten 
brauchbar sind. Wer zwischen 
18 und 55 Jahren alt ist, sich in 
körperlich gutem Zustand befin-
det, nicht deutlich fettleibig ist, 
aber mindestens 50 kg wiegt, ist 

grundsätzlich als Spender geeig-
net. Allerdings gibt es auch Aus-
nahmen, die man beispielsweise 
unter der Webseite www.dkms.
de nachlesen kann.

Wie Läuft eine Spende ab?
Bei der Registrierung genügt es, 
mit einem Wattestäbchen die 
innere Wangenschleimhaut ab-
zustreichen und das Stäbchen 
einzuschicken. Eine Knochen-
markspende wurde früher meist 
unter Vollnarkose aus dem obe-
ren Kamm des Beckenknochens 
entnommen. Mittlerweile wird 
jedoch häufiger die sogenannte 
„periphere Blutstammzellspen-
de“ angewendet. Dabei bekommt 
der Spender eine Woche lang 
Hormone, die bewirken, dass 
sich im Blut mehr Stammzellen 
ansammeln. Diese werden dann 
herausgefiltert.

Noch ein Hinweis!
Gemeinnützige Spenderegister 
wie die DKMS benötigen neben 
Freiwilligen auch Geld, um die 
Laboruntersuchungen für die Ty-
pisierung bezahlen zu können. 
Unter www.dkms.de finden Sie 
verschiedene Möglichkeiten, der 
Gesellschaft eine Spende zu-
kommen zu lassen. Informieren 
können Sie sich auch unter der 
Servicenummer 07071/943-0.

Kommen Sie mit Ihren Fragen zu 
uns. Wir nehmen uns Zeit und 
beraten Sie gern und kompetent.

Ihr Apotheker 
Clemens Scholz
und das Team 
der Fontane-Apotheke,
Ihre LINDA-Apotheke

ANZEIGE



| 32 | DER „BESTWINER“ 28. Jahrgang | 28. Oktober 2020 | Nummer 10

Hoch die Füße, 
denn eins erledigen  

wir für Sie! 

Wenden Sie sich an uns, 
wenn Sie eine Anzeige  

veröffentlichen möchten:

Heimatblatt Brandenburg Verlag GmbH 
und Jürgen Plettner

Tel.:  (033 75) 29 59 54  |  Fax: (033 75) 29 59 55
E-Mail: jp.bueorgkomm@t-online.de


